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v i e r t e »  Sitzung des Landtages zu Laiback
am 20. Jänner 1863.

Anw esende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d c l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. f. S tatthalter Freiherr 
v. S  c h l o i ß n i g  g. —  Sämmtliche Abgeordnete, m it Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m  ar  und der 
Herren Abg. v. S t r a h l ,  A m b r o s c h ,  K a p e l l e .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Herr Abg.. G n t t m a n.

Tagesordnung :  1. Lesung des Sitzungs-ProtokollcS vom 12. Jänner. —  2. V ortrag  wegen Erweiterung des S pita les durch Aufstellung 
eines zweiten Stockwerkes auf den nördlichen T h e il desselben. —  3. Vortrag wegen Errichtung einer gemeinsamen Ir re n -A n s ta lt  fü r K ra in

und Steiermark.

Argillit der Sitzung 10 Ahr 20 Minuten vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Schriftführer, das 
Protokoll der Sitzung vom 12. l. M . zu lesen. (S chrift
führer D r. Skcdl liest dasselbe. Nach der Verlesung): 
Is t  gegen die Fassung des Sitzungö-Protokolles vom 12. 
d. M . ctlvas zu bemerken? (ES meldet sich Niemand.) 
Nachdem dießfalls nichts bemerkt w ird, so ist dasselbe als i 
geschäfts - ordnungsmäßig verfaßt anerkannt, und ich bitte 
den Herrn Deschmann und Herrn Klemenčič, dasselbe zn 
fertigen. (Geschieht.) Ich habe von dem Comitö zur Begut
achtung und Berathung des Gemeinde-Gesetzes folgende 
Einlage bekommen:

„D a s  zur Berathung der Regierungs-Vorlage eines j 
Gemeinde - Gesetzes eingesetzte Comite hat beschlossen, die 
in der Anlage V. motivirtc B itte  an daö Plenum des hohen 
Landtages zu richten, und im Falle ihrer Genehmigung die 
daran gereihten und mündlich zu begründenden Anträge j  
zu stellen.

Ich erlaube m ir demzufolge die B itte , die Anlage wo 
möglich heute noch vervielfältigen, und sohin in der mor
gigen P lenar-S itzung unter die Herren Abgeordneten ver
theilen zu lassen, den Gegenstand selbst aber ans die Tages
ordnung der der morgigen zunächst folgenden Plcnar- 
Sitzung zu setzen."

Ich habe diese Anträge lithographircn lassen, und sic 
sind bereits in den Händen der Herren Landtags-Mitglieder. 
D er Gegenstand selbst w ird Donnerstag, also in der nächsten 
Sitzung zur Verhandlung kommen. Ferner ist m ir angezeigt 
worden, daß sich die zwei Comite's zur Berichterstattung 
und Begutachtung der Geschäfts-Ordnung fü r den Landcs- 
Ausschnß und zur Prüfung des Rechenschaftsberichtes con- 
stituirt haben. I n  beiden Comite's sind Otto Baron Apfaltern 
als Obmann und Landcsgcrichtsrath Brolich als Schrift
führer gewählt worden. Eine weitere Anzeige erhielt ich von 
dem Comite zur Prüfung und Begutachtung des Straßcn-

Concurrcnz-Gcsetzcs, welches sich am 14. Jänner constitnirt, 
und Herrn v. Wurzbach als Vorsitzenden und den Herrn 
Abg. M ullch zum Schriftführer gewählt hat.

W ir  übergehen nun zur Tagesordnung, auf welcher 
als erster Bcrathungs - Gegenstand der Vortrag wegen 
Erweiterung des S p ita ls  durch Aufstellung eines zweiten 
Stockwerkes auf den nördlichen Theil desselben sich befindet. 
D er Herr Landcs-Ausschnß D r. Snppan hat schon in der 
vorigen Sitzung diesen Antrag zum Theile begründet. Nach
dem nachträglich jedoch neue Daten uns zugekommen sind, 
so wird er die Güte haben, dieselben zur Kenntniß der 
h. Versammlung zu bringen.

Abg. D r . S n p p a n :  Im  Nachhange zur Begrün
dung, welche in der vorigen Sitzung vorgebracht wurde, 
erlaube ich m ir nur die Zuschrift des k. k. Bez.-Bauamtes 
zur Kenntniß des h. Landtages zu bringen, womit der B a u 
plan nebst dem neuen Kostenüberschlage dem Landes-A us
schüsse übermittelt wurde, und woraus sich ergibt, daß der 
beantragte B au  ans 13597 fl. 16 kr., unter der Voraus
setzung, daß einiges alte Materiale noch fü r den neuen 
B an  verwendet werden könnte, p rä lim in irt wurde.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne über diesen Gegenstand 
die Debatte.

Abg. G  n t t m a n : Ich bitte nm's W ort. Das wesent
lichste Erfordcrniß eines Krankenhauses ist, daß Räumlich
keiten genug und in einem solchen Umfange vorhanden seien, 
daß die Anpfropfuug der Localitäten m it Kranken vermieden, 
und dadurch der Zweck der Genesung und der Rcconvalcs- 
ccnz nicht gehindert werde. Diese Menge von Localitäten 
und auch ihre Eignung, wie ich sie zuvor geschildert habe, 
findet man im hierortigcn Krankenhause nicht. M an kann 
sich überzeugen, daß alle Krankensälc ohne Unterschied, selbst 
bei normalem Krankheitszustande, derart überfüllt sind, daß 
man oft M itle id  fü r die Kranken empfinden muß. Treten



abnorme Sanitäts - Verhältnisse ober gar Epidemien ein, 
wie sie schon leider die Hauptstadt und das Land mehrere 
Jahre heimsuchten, so findet man das leidige Verhältniß 
in einem noch höheren, jede Sympathie tief ergreifenden Grade.

Ich hatte die Gelegenheit, mich davon selbst zn übcr- 
zcngen, deßwegen habe ich m ir auch erlaubt, in dieser 
Beziehung m ir das W ort zu erbitten, und nachdem ich 
von der Nothwendigkeit eines Erweiterungsbaues innig über
zeugt b in , so bin ich auch in dem Falle den Antrag des 
Landes-Ausschusses lebhaft zu unterstützen-. Ich bin daher 
fü r den Erweiterungsbau umsomehr, als ich heute vernahm, 
daß dieser Gesammtaufwand nur die Summe von 13.597 fl. 
16 kr. betragen soll, somit hier schon vom Landes-Aus
schüsse der Beweis geliefert wurde, daß es ihm selbst um 
einen geringen oder möglichst geringen Betrag zu thun, 
daher nichts Ueberflüssiges beantragt war.

Ich stelle sonach folgenden Antrag: „D e r Erweite
rungsbau in dem Umfange, wie ihn der Landes-Ansschuß : 
beantragt, m it dem Kostcn-Aufwande von. 13.597 fl. aus 
dem Ltzndes-Fonde wolle von dem hohen Hause genehmigt 
werden. D er hohe Landtag ermächtige den LandcS-AuSschnß 
zur Durchführung der Bauten und endlich nach vollführtem 
ErweiternngSbauc zur Vorlage der dießfälligcn Baurechnüng."

Abg. D r . B  l c i w e i  s : Ich bitte um das W ort. A ls  
Referent der Wohlthütigkeits-Anstalten werde ich m ir erlauben, 
dem hohen Hanse die Dringlichkeit des Erweiterungsbaues, 
zugleich aber auch das Genügen desselben gegenüber dem 
gegenwärtigen Bedürfnisse m it Ziffern darznthum Ich über
gehe daS Irre n h a u s , weil dieser Gegenstand eine eigene 
Behandlung finden wird, spreche daher nur von der medi
zinischen Abtheilung, der chirurgischen Abtheilung und dem 
Gebärhanse. D er gegenwärtige Belegraum für die s. g. 
innere oder medizinische Abtheilung sind 58 Betten. I n  
dieser Abtheilung genügt in der Regel diese Quantität der 
Betten, nur ist hier ein Ncbclstand besonders hervorzuheben, 
und das ist dieser, daß S eparat- Zimmer fü r ansteckende 
Ansschlags - Krankheiten fehlen.

Wenn Blatternkranke kommen, so müssen sic sehr häufig  ̂
unter den übrigen Kranken liegen; der Ansteckung ist daher : 
die Möglichkeit geboten und allen den Conseqüenzcn, die 
ans derselben folgen. I n  einer viel großem Bedrängniß 
befindet sich das Gcbärhans. Es ist der normale Beleg- 
raum im Gebärhanse 30 Betten. I n  den letzten zwei Jahren j 
haben sich die Schwangerschaften außer der Ehe durch hier j 
nicht näher zu erörternde Ursachen so vermehrt, daß im 
Durchschnitte w ir in den letzten zwei Jahren 100 Schwan
gere jährlich mehr in das Gebärhaus aufnehmen mußten, j 
D ie Folge davon war, daß dieser Belegraum von 30 Betten I 
noch m it 16 Betten vermehrt werden mußte, daher 46 
Betten eingestellt worden sind. Allein 50 Schwangere und 
und Kindbetterinneu befinden sich jetzt in diesem Raume. 
D ie  Folge davon ist natürlich, daß einige theils am Boden, 1 
andere aber auch zn zwei in einem Bette liegen müssen. 
E in weiterer Uebelstand ist aber auch der, daß durch eine 
solche Anhäufung von Kindbetterinnen und Kindern in einem 
solchen Raume die Luft sich sehr oft verdirbt und das bös
artige Kindbettfieber entreißt, welches oft eine große S terb
lichkeit bedingt. I n  einer noch großem Bedrängniß befindet 
sich jedoch die chirurgische und syphilitische Abtheilung. Auch 
die S yph ilis  hat in den letzten zwei Jahren auf eine be
unruhigende Weise in  unserem Lande zugenommen. Während 
früher der Stand der S yph ilis  in der Regel w a r, daß 
20 Weibspersonen und circa 10 Männer in der Abthei
lung waren, hat sich jetzt das Verhältniß um das Doppelte 
vermehrt. Es sind gegenwärtig über 40 Weibspersonen, 
gegen 20 Männer und auch sogar zwei Kinder in unserem

Spita le m it der S yph ilis  behaftet. E in weiterer Uebelstand 
ist auch der, daß in einem solchen Falle, wenn der Bclcg- 
ranm bei einigen Abtheilungen so klein is t, die Wunden 
und Geschwüre nur langsam heilen. D ie  Folge davon ist, 
daß dergleichen Kranke längere Zeit im Spita le zurück
gehalten werden müssen, und die Lasten des Landcs-Fondes, 
welcher fü r Arme zahlt, werden dadurch enorm vermehrt. 
D er gegenwärtige Stand ans der chirurgischen Abtheilung 
ist fü r die gewöhnlichen Fälle m it 73 Betten. Gegenwärtig 
sind 114 eingestellt, daher 41 mehr, als der normale Beleg- 
raum ist. Wo w ir uns daher hinwenden, überall sehen 
w ir das Bedürfniß eines Erweiterungsbaues. Durch den 
projectirten Zubau wird ein Belcgranm von 50 bis 60 Betten 
mehr genommen; überdieß werden Extra-Zimmer gewonnen, 
welche auf jeder Abtheilung fü r distinguirterc Personen noth
wendig sind, die zur s. g. zahlenden Abtheilung gehören. 
Dabei w ird auch ein Operations - S aa l gewonnen und 
dadurch auch einem Bedürfnisse abgeholfen werden, welches 
bisher sehr empfindlich bei verschiedenen Gelegenheiten wahr
genommen wurde. Wenn w ir mm m it Rücksicht ans die 
Population, welche natürlich in der letzten Zeit zugenommen 
hat, den tun 60 Betten vermehrten Belegraum noch durch 
weitere Zubauten von Extra-Zimmern und eines Operations- 
Saales berücksichtigen, so stellt sich das beruhigende V er
hältniß heraus, daß den gegenwärtigen Bedürfnissen dieser 
Zuban genügen werde. Es käme vielleicht nun noch eine 
weitere Frage zu erörtern, welche ich hier berühren werde, 
und die wäre, ob denn bei diesem Baue außer dem Landes- 
Fonde nicht vielleicht irgend ein anderer Fond noch in M i t 
leid gezogen werden sollte. I n  dieser Beziehung erlaube 
ich m ir nur im Kurzen die Geschichte unseres S p ita ls  
zu berühren:

Unser S p ita l wurde von den sogenannten Angnstiner- 
B a rfüß le r- Mönchen erbaut. Im  Verlaufe der Jahre ist 
dasselbe ein Kloster der barmherzigen Brüder geworden. 
Im  Jahre 1811 hat die französische Regierung ein S p ita l 
daraus gemacht und im Jahre 1818 ist das S p ita l durch 
eine allcrh. Entschließung als Lokalanstalt erklärt worden; 
int Jahre 1851 dagegen wurde das S p ita l als Landes- 
Anstalt durch eine weitere allcrh. Entschließung erklärt. 
D a  m it Hinblick auf diese Sachlage das S p ita l offenbar 
eine Landesanstalt ist, so stellt sich klar heraus, wer auch 
die Kosten dafür zu tragen habe —  natürlich der Landeö- 
Fond.

M an  könnte vielleicht hervorheben, cS sei noch eilt 
anderer Fond vorhanden, das ist der sogenannte Kranken- 
hanSfond. D er KrankenhanSfond wird gebildet durch einige 
dem Spitale eigenthümliche Capitalien, S tiftungen, durch 
die Kranken-Vcrpflcgs-Gebühren u. dgl. B e i der P rü 
fung des Voranschlages fü r das Jahr 1863 hat sich ge
zeigt , daß mit Schlüsse des Jahres nach geschehener B e
deckung ber Auslagen etwa 1300 fl. diesem Fonde zu Gute 
bleiben werden. D er Krankcnhausfond ist daher arm und 
kann natürlich zn diesem Behnse nicht in Anspruch genom
men werden. Ein anderer Concurrent könnte vielleicht noch 
in Contribution gezogen werden und das —  könnte viel
leicht von irgend einer Seite bemerkt werden —  wäre die 
Stadtcommnne; ich habe schon früher hervorgehoben, daß 
das S p ita l keine Lokalanstalt, sondern eine Landesanstalt 
is t, daher die Verpflichtung an die Commune nicht gestellt 
werden kann. Weiterhin wird noch ein anderer Gegen
stand in diesem hohen Hanse in Folge der Zeit zur Ver
handlung kommen, welcher m it diesem Gegenstände in 
Berührung steht und daö ist eine Anforderung, welche die 
Stadteommnne an den Landtag stellt, daß sie befreit werde 
von der großen Ucberbürdnng die sie eben jetzt beim S p i-



täte t r if f t .  N icht n u r , bcifj fü r  die Kranken, welche nach 
der Stadtgemeinde Laibach zuständig sind, gezahlt w ird , 
wie fü r  die übrigen, muß die Stadtkasse zn den S ta d t- 
kosten noch besondere Beiträge leisten. A ns Allem  diesem 
nun glaube ich, dargethan zn haben, daß kein anderer 
Fond a ls  der Landesfond bei dem projeetirten Zubaue in  
Anspruch genommen werden kann. D e r projeetirte Zubau 
empfiehlt sich daher dadurch, daß er dem Bedürfnisse der 
gegenwärtigen Bevölkerung Rechnung trä g t, daß er einen 
Kostenaufwand verursacht, der nicht erschreckend is t, dabei 
aber noch eine Hauptsache miterwogen werden m uß , daß, 
wenn in  der Folge der Z e it größere Zubauten nothwendig 
werden, das dermalige Project ein derartiges is t , daß die 
weitern Zubauten dadurch an gar nichts be irrt werden. 
Ich  empfehle daher den Antrag des Landes - Ausschusses 
dem hohen Hanse zur Annahme und muß die Dringlichkeit 
desselben noch dadurch m o tiv iren , daß, wenn der Znban 
vorgenommen werden s o ll, das Gebärhaus d iö loeirt werden 
m u ß ; daö Gebärhans muß fü r  diese Z e it hinaus kommen. 
D e r Landes - Ausschuß muß daher sorgen, daß es irgend 
wo anders untergebracht werde, und weil das B edürfn iß  
fü r  die Erweiterung des S p ita ls  groß is t, stellt sich schon 
in  den nächsten Tagen das B edürfn iß  heraus, daß der 
Landesnnsschnß ermächtiget werde, die weiteren Verhand
lungen dießfalls einzuleiten, auch dafür zn sorgen, daß 
w ir  eine andere passende Loealität finden, in welche einst
weilen die schwangeren Kindbetterinen und die Kinder ver
legt werden können.

Abg. B  r  o l  i  ch : Ich bitte um 's W o rt. D e r Herr 
D r .  B le iw e is  hat das dringende B edürfn iß  der Erweite
rung des S p ita ls  ohnehin sehr umständlich und ziffermäßig 
dargethan. Ich  habe,bei dieser Gelegenheit nur eine ein
fache unangenehme W ahrnehmung dem hohen Hanse bekannt 
zn geben. E s gab Ze iten , wo man auf dem Lande von 
siphilitischen Krankheiten so zu sagen, selten etwas gehört 
h a t, nun aber nach der W ahrnehm ung, die sich gegen
wärtig  im  S p ita le  dargethan h a t, sind tut I .  1862 167 
Weibspersonen und 94 M änner an der S ip h il is  krank 
gelegen; von den 167 Weibspersonen kommen auf die 
S ta d t Laibach nur 1 9 , während auf das flache Land 148 
entfallen, und von 94 M ännern kommen ans Laibach nur 9 
und auf das Land 85. D a s  ist eine äußerst beunruhigende 
W ahrnehm ung, und nachdem ich mich Über die Ursache 
dieses unangenehmen Fortschrittes ans beut Lande erkundigt 
habe, wurde m ir  angedeutet, daß möglichenfalls auch 
auf die Beqnartierung der M ilitärm annschaft einige U r
sache fallen dürfte. Ohne in dieser Beziehung irgend eine 
Beschuldigung anssprechen zu können, glaube ich doch,  
daß es nicht unzweckmäßig w äre , wenn sich der Landtag 
an die hohe Landesregierung dahin verwenden würde, daß 
von Seite des M ilitä r-K om m a nd os  die sorgfältige Unter
suchung der Mannschaft gepflogen w ürde , und eö wäre 
vielleicht auch nicht unzweckmäßig, wenn die Aerzte auf dem 
Lande angewiesen würden, bei W ahrnehmung siphilitischer 
Krankheiten die größte S o rg fa lt  anzuwenden, um solchen 
Krankheiten das Fortpflanzen zn verh indern; nur diese 
Wahrnehmung wollte ich bekannt geben, und ich glaube, 
daß der hohen Landesregierung dieses ohnehin zur Kenntniß 
kom m t, daß sie vielleicht aus eigenem Antriebe die erfor
derliche Verfügung treffen werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W o rt über 
diesen Gegenstand?

Abg. D e  sch m a n n :  S ow oh l der Ansschnßbericht
als auch die lichtvolle Auseinandersetzung, welche uns der 
H err D r .  B le iw e iö  über die Uebelstände des hiesigen Z iv i l 
spitals gegeben ha t, weisen in  sehr lebhaften Farben alle

jene Unzukömmlichkeiten, alle jene Uebelstände nach, die 
sich aus dem M ange l an Belegraum  schon jetzt im  S p i-  

I tale ergeben. D e r H e rr D r .  B le iw e is  hat ziffermäßig 
nachgewiesen, daß schon jetzt eine solche Ueberfüllnng der 
einzelnen Localitäten Platz greife, daß gefährliche Krank
heiten , Kindbettfieber u. s. to. sich entwickeln, daß fü r den 
F a ll, a ls Blatternkranke, Personen m it ansteckenden Krank
heiten ins S p ita l gebracht werden, dieselben nicht in abge
sonderten Räumlichkeiten ihre Pflege, ihre Heilung finden. 
D ie  F ä lle , daß Personen, welche vom Lande oft in  meilen
weiter Entfernung ins Spitalgebäude kommen, und eben 
wegen diesen M ange l an Belegranm  zurückgewiesen werden 
mußten; solche Fälle sind gar nicht selten, und ich glaube, 
daß es ein dringliches Gebot is t, sogleich dafür Sorge zn 
tragen, ob denn nicht schon jetzt sich Räumlichkeiten finden 
lassen, welche zn den Zwecken der Krankenpflege verwendet 
werden könnten. Keine andern Räumlichkeiten könnten hier 
in Betracht kommen, außer denjenigen Localitäten, die den 
grauen Schwestern laut des Vertrages vom Jahre 1855 
überlassen worden sind. Dieselben haben 8 Z im m er zn 
ihrem eigenen Gebrauche, welche Z im m er die ehemalige 
Wohnung des S p ita ld irec to rs , ferner des K on tro llo rs  be
greifen. Diese 8 Z im m er, wie gesagt, sind ausschließlich 
fü r die Benützung der grauen Schwestern bestimmt, und 
zwar ist diese Bestimmung in dem betreffenden Vertrage 
getroffen und ihnen auch diese Räumlichkeiten übergeben 
worden. D ie  Anzahl der grauen Schwestern beläuft sich 
auf circa 15 Personen; ich glaube demnach w o h l, daß es 
hier vielleicht angezeigt w äre, wenn der hohe Landes-Ans- 
schnß m it dieser Corporation in eine Verhandlung treten 
würde, da sich vielleicht dieselben dennoch bestimmen ließen, 
einige dieser Localitäten eben in  Berücksichtigung der so 
mißlichen Lage in  der sich jetzt das S p ita l befindet, sei es 
unentgeltlich, sei es gegen E n tge lt, zn überlassen. Ich  
glaube, daß der LandeS-Ausschnß zum al, wenn die N oth
lage in  kräftigen W orten dargestellt w ird , zumal wenn 
auch das V o tum  des Landtages hier inS Gewicht fä llt, 
daß eine solche Abhilfe nothwendig is t, an den Herzen 
jener Schwestern, die m it so vie l Aufopferung die Kranken
pflege ausüben, nicht unerhört vorübergehen w ird . Es ist 
w a h r, w ir  haben kein Recht, dieses zn verlangen, die 
dießfälligen Bestimmungen sind im  V ertrage , welche m it 
ihnen abgeschlossen w urde, festgestellt, und ich glaube daher 
n u r , daß, wenn dießfalls eine Verhandlung eingeleitet 
würde, auch eine entsprechende W illigke it von jener Seite 
zn erwarten wäre. Ich  glaube dieses darum anregen zn 
müssen, weil 8 Z im m er fü r 15 Personen gewiß einen Raum  
geben, von dem sich denn doch etwas fü r allgemeine Zwecke 
der Krankenpflege abgeben ließe. Ich  muß aber hier noch 
einen weitern Umstand zur Frage bringen; es ist nämlich 
das die Angelegenheit des S p ita lfo n d e s , und hier stellt 
sich denn nun eine merkwürdige Erscheinung heraus, wenn 
man die Ersparnisse des Spita lfondes vor der Z e it ,  a ls 
die grauen Schwestern daö S p ita l übernommen haben und 
seit jener Ze it in eine Pararelle zieht. V om  I .  1848— • 
1855 hat der S p ita lfon d  eine Sum m e von 28214 sl. aus 
seinen Ersparnissen e rübrig t, welche Ersparnisse theils zur 
Abzahlung gemachter Schulden, theils zur Anschaffung von 
Wäsche n. s. w. verwendet wurden. S e it jener Z e it,  als 
die grauen Schwestern die Krankenpflege besorgen —  also 
seit dem I .  1855 —  wurden nur 5000  fl. vom S p ita l-  
fonde erübriget, welche fü r  den Ankauf von N ationa l- 
Anlehen verwendet worden sind. Es ergibt sich demnach 
fü r  die Periode vom I .  1848— 55 gegenüber der Periode 
vom I .  1855 bis jetzt, also dem Zeitpunkte, wo die 
grauen Schwestern die Verköstigung der Kranken haben, ein



Ersparnis von 23000 f l . ,  welches dem S p ita lfondc  inner
halb dieser bestimmten Periode zu Gute kommt. E s ist 
das jedenfalls eine auffallende Z if fe r ,  jedenfalls eine auf
fallende Erscheinung ; ich glaube, daß der h. Landtag ver
pflichtet is t, den Gründen dieser Erscheinung nachzuforschen; 
ich stelle in  dieser Beziehung zwar keinen A n tra g , indem 
ohnehin im  Rechenschaftsberichte über die verflossenen Jahre 
ebenfalls der S p ita lfo n d  einbegriffen is t, und es der B e 
trachtung bei den Berathungen des betreffenden Ausschusses 
über diese Rechnungslegung gewiß nicht entgehen w ird , 
auch diese Frage einer näheren Erörterung zu unterziehen. 
Ich  glaube, daß auch diejenige Commission, welche bezüg
lich des P rä lim ina res  pro 1863 ih r  Gutachten abzugeben 
haben w ir d , eben diesem Gegenstände auch eine erhöhte 
Aufmerksamkeit zuwenden werde. D ie  grauen Schwestern 
wurden hier zur Z e it des absoluten Regimes eingeführt; 
wie gesagt, ich habe alle Hochachtung vor der Menschen
liebe, die sie in  ihrem schweren Berufe ausüben, allein 
ich bin fest überzeugt, daß cs P flich t des Landtages ist, 
über die von m ir  angeregten Umstände genaue Erhebungen 
und In fo rm a tionen  einzuleiten. Ich  glaube, daß der 
Landtag dazu nmsoinchr berufen is t, da cs ja  im  P ara- 
graphe 19 der Landtagsordnung he iß t: „daß über E inrich
tungen bezüglich ih rer besonderen Rückwirkung auf das 
W o h l des Landes der Landtag berufen is t, zu berathen 
und seine Anträge 511 stellen." Diesen letzten Punkt wollte ich 
vorzugsweise jener Commission, welche über den S p ita lfon d  
ih r  Gutachten abzugeben haben w ir d , zu einer genaueren 
W ürd igung empfehlen.

Abg. D r .  B l e i w e i s :  D e r H e rr Abg. Deschmann 
hat sehr eingehend auch die ökonomische Frage des S p ita ls  
hervorgehoben. Z u  seiner Beruhigung und zur Beruhigung 
des ganzen hohen Hauses muß ich a ls Referent in  diesem 
Gegenstände bemerken, daß auch dieser Punkt dem Landcs- 
Ausschusse nicht entgangen is t,  und daß der Landcsausschuß 
zu seiner Z e it ,  wenn nämlich das P rä lim inare  fü r  den 
Krankenhausfond auf den Tisch des hohen Hauses gelegt 
werden w ird ,  nachweisen w ir d , daß er in  seinen Sitzungen 
nicht übersehen habe, auch diesen Punkt ins Auge zu fassen. 
D a s  vom Herrn Abg. Deschmann hervorgehobene M iß v e r
hältniß der Ersparnisse von ehedem und jetzt, besteht 
wirklich. E s hat aber auch seine R ichtigkeit, daß w ir  fü r 
den Augenblick an den Contract gebunden s ind, welcher 
von der Landesregierung m it den barmherzigen Schwestern 
im  I .  1855 geschlossen worden ist. E s  ist in  der Sitzung 
des Landes - Ausschusses eben dieser Gegenstand hervorge
hoben w orden; man hat den G ru n d , daß jetzt weniger 
erspart w ird  a ls früher erspart worden is t, vorzüglich darin 
zu finden geglaubt, daß jetzt nur ein Pauschalbetrag fü r  
die Kranken, die ins  S p ita l kommen, per Kopf und Tag 
gezahlt w ir d , während in früherer Z e it nu r nach Portionen 
gezahlt worden is t ,  daher ein Unterschied zwischen den 
viertel und halben Portionen u. s. w. gemacht worden ist, 
während jetzt ein Pauschalbetrag per Tag und fü r jeden 
Kranken an die barmherzigen Schwestern m it 49  kr. täglich 
abgeführt w ird ; 7 kr. fallen in  den Krankenhansfond, w eil 
der T a r if  fü r den Tag 56 kr. ausmacht. D e r Landcs- 
Ausschnß w ird  daher seiner Ze it an das hohe Hans Bericht 
erstatten, und hat fü r  den Augenblick nichts anderes thun 
können, was aus dem Rechenschaftsberichte auch dem hohen 
Hause bekannt is t, als daß er jene Contro l-M aßrege l ge
troffen h a t, welche in dieser Beziehung sicher stellt, daß 
die Beköstigung auch in Bezug auf die Q ua n titä t und 
Q u a litä t in  der Weise stattfindet, welche nach dem Con- 
tracte fürgesehen worden ist.

Abg. B r o l i c h :  Nachdem die ökonomische Frage

hier zur Sprache gekommen is t, so muß ich doch noch 
etwas in  E rinnerung bringen. Gerade der H e rr D r .  
B lc iw e is , der zum Ausschüsse gehört, hat angeführt, sowie 
cs auch im  Rechenschaftsberichte heißt, daß der Ausschuß 
dafür Sorge getragen und Verfügungen getroffen habe, 
daß im S p ita le  von Seite der D irection  monatlich soge
nannte ökonomisch-administrative Confcrcnzen oder S itzun 
gen abgehalten werden, um nämlich sich die Ueberzeugung 
zn verschaffen, welche Verbesserungen einzuleiten, oder 
welche bessere Localität ansznmittcln wäre. N un  so v ie l 
m ir bekannt is t, sind solche Conferenzen bisher nicht zu 
S tande gekommen. D ie  P rim arärzte sind nicht einmal 
davon verständigt worden; von Seite der D irec tion  scheint 
dieses nu r zur Wissenschaft genommen worden zu sein, ohne 
daran zu denken, es auch wirklich auszuführen. Ich  glaube 
n u r ,  daß, wenn von Seite des Ausschusses derlei V e rfü 
gungen getroffen werden, daß cs vielleicht nicht unzweck
mäßig w äre , auch darüber zu wachen, daß diese V e rfü 
gungen auch in Ausführung gebracht werden. Ich  habe 
dieses nu r angeregt, dam it der Landtag wenigstens auch 
darüber belehrt w ir d , daß Verfügungen getroffen werden, 
die nicht im m erfo rt zum Vollzüge kommen.

Abg. B a ro n  A  p f  a l  t  e r  n : M i r  steht in  dem Ge
genstände der Frage durchaus keine E rfa h ru n g , durchaus 
stehen m ir  keine nähern Kenntnisse zur S e ite , daher ich 
aber auch weit entfernt b in , dem h. Hanse eine M e inung 
ausznsprcchcn und noch vie l weniger daran einen Antrag 
zu knüpfen. M i r  sind nur einige Punkte, welche auf den 
Gegenstand der Frage von wesentlichem Einflüsse sind, 
durch die bisherige E rörterung desselben durchaus nicht 
klar geworden.

E s hat nämlich der H e rr Vorredner D r .  B le iw e is  
erw ähnt, daß das S p ita l im  Jahre 1818 als eine Lokal- 
Anstalt und im  Jahre 1851 als eine Landes-Anstalt erklärt 
worden ist. H ieraus haben w i r ,  in  diesem Hanse wenig
stens, nu r die factische Um laufe des S p ita ls  erfahren; 
welche Aenderungen in  dem Principe der Adm inistra tion 
eingetreten sind, welche Berechtigung fü r das übrige Land 
dadurch entstanden is t, darüber haben w ir  keine Aufklärung 
erhalten und darüber muß ich m ir  wenigstens fü r mein 
U rthe il von den kompetenten, unterrichteten Herren eine 
Aufklärung ansb itten ; denn cs hängt wesentlich von diesem 
Umstande ab, ob über die F rage , ob nämlich nicht auch 
ein anderer Fond zu einer Vergrößerung des S p ita le s  zu 
kontribniren habe, so leicht hinweg geschlüpft werden könnte, 
luie es geschah oder ob beim doch nicht diese Frage einer 
eingehenderen E rörterung w ürd ig  wäre. Ebenso ist auf 
diese F rage , welche ich eben zu bezeichnen die Ehre hatte, 
von wesentlichem Einflüsse ein wenig S ta tis tik , nämlich 
darüber, wie sich denn die Z iffe rn  gegen einander stellen 
von denjenigen Kranken, welche im  S p ita le  H ilfe  suchen 
und aufgenommen werden, behandelt werden, welche vom 
Lande kommen und welche anö der S ta d t Laibach sind. 
D a s  V erhältn iß  dieser Z iffe rn  muß ein gleiches sein, wie 
das V erhältn iß  des LandcSbeitrages —  des ganzen Landes 
—  zu dem B e itra ge , welchen die S ta d t Laibach g ib t; denn 
nur dann w ird  die S ta d t Laibach durch den B a u , respect, 
durch seine Kosten und dessen Umlegung auf die Landcs- 
Umlage ebenso getroffen werden und im  richtigen V erh ä lt
nisse getroffen werden, wie das übrige flache Land. H ie r
über bitte ich einen kompetenten Herren m ir  auch eine A u f
klärung zu geben. S o  lange ich diese nicht habe, kann 
ich fü r  meine Person kein V o tum  abgeben.

Endlich werde ich m ir in  einer andern Richtung noch 
eine Aufklärung erbitten müssen, nämlich darüber, ob nicht 
die sowohl in  dem Rechenschaftsberichte als auch heute m it



einigen Worten angedeuteten in Aussicht stehenden Aende
rungen in der Administration des Findelwcsens überhaupt 
Räume im Spita le disponibel machen werden, welche 
vielleicht den Zubau ganz ober wenigstens thcilwcisc ersetzen 
können.

Abg. G u t t m a n :  Ich bitte um das W ort. Ueber 
die Frage des Herrn Vorredners in Bezug auf die B e
zahlung der Krankenkosten der Gcmeindcglieder von Laibach 
erlaube ich m ir , als Abg. der S tad t Laibach, folgende 
Aufklärungen zu geben. I n  der Stadtgcmcinde Laibach ist 
cs seit Jahren gang und gäbe und eingebürgert, daß jeder 
Kranke ohne Unterschied, wenn er in das S p ita l kommt, 
die vollen Gebühren entrichtet. Für diejenigen, welche 
nicht in der Lage sind, ans eigenen M itte ln  diese Zahlung 
zu leisten, fü r diese tr it t  die Stadtkasse ein und sie zahlt, 
soviel ich mich während meiner Amtspcriode erinnere, im 
Durchschnitte jährlich 6000 fl. Nun daö ist eine A rt der 
Zah lung ; die Stadtgemeinde Laibach leistet aber auch noch 
eine zweite Zahlung dadurch, daß der fü r die Spitalkosten 
anrepartirte Betrag von sämmtlichen Steuerpflichtigen ebenso 
entrichtet w ird , wie auf dem Lande die Anrepartirung ge
schieht. Aus diesem fo lg t, daß die Stadtgemcindc Laibach 
durchaus keinen Freibrief besitze oder in irgend einer B e
rücksichtigung stehe, sondern an Spitalkostcn doppelt bcthci- 
liget sei.

Abg. D r . B  l  c i w e i s : Es liegt m ir ein Antrag 
vo r, der von der Stadtcommune an den Landtag gerichtet 
wurde und der die nämlichen Fragen behandelt, welche der 
verehrte Herr Abg. Baron Apfaltern beantwortet zu haben 
wünscht. Wenn das hohe Hans cs gestattet, so werde ich 
diese nicht gar lange geschichtliche Erörterung der S p ita l- 
angclegcuhcit in den verschiedenen Zcitperioden bis auf den 
heutigen Tag vortragen. (L iest):

„D ie  Geschichte der S tad t Laibach liefert durch das 
Bestehen vieler Stiftungen die Beweise, daß der W ohl
thätigkeitssinn der Bewohner immer bestrebt w a r, das 
Schicksal der leidenden Menschheit zu m ildern; allein es 
haben im  Wechsel der Zeit und der Verhältnisse die dafür 
bestimmten Capitalien au Erträgnissen immer so viel ver
loren, daß man immer bestrebt sein mußte, neue Quellen 
zu diesem Behufe zu liefern. D ie  Regierung, welche die 
Oberaufsicht über derlei Institute geführt hat, war zwar 
besorgt, diese Quellen zu entdecken, die jedoch in neuen 
Auflagen der Bevölkerung ihren Ursprung gefunden haben.

Ans diese A rt hat auch die französische Regierung die 
dasigen Wohlthütigkcits-Anstalten als Local-Anstaltcn erklärt 
und gestattet, daß die Stadtgemcindc einen Theil des Octroi 
—  eine A rt Verzehrungssteuer —• fü r diese Auslagen ver
wenden dürfte.

Nach der Reoccupation im I .  1814 hat der kaiscrl. 
Organisirungs-Cammissär G raf Saurau ebenfalls den Bezug 
dieser Abgabe der S tadt belassen und erklärt, daß die Commune 
nur die Tagesgebühr fü r jene Kranken im C iv il-S p ita le  zu 
bezahlen habe, welche von der Stadtgemcindc Laibach in 
dasselbe übergeben werden —  einstweilen jedoch —  habe die 
S tad t allen Abgang zum Krankenhause zu decken insolange, 
bis diese Verhältnisse geregelt sein werden. Dieser Abgang 
betrug jährlich 10.223 fl. 41 kr., daher cs denn ersichtlich 
ist, daß, ungeachtet der obigen Erklärung, die Stadt-Commune 
auch fü r auswärtige Kranke die Gebühren bezahlen mußte, 
immer wartend auf die in Aussicht gestellte Regelung, welche 
lange nicht in einem für die Stadt-Commune erleichternden 
Sinne in A ngriff genommen werden wollte.

I n  dieser Richtung sprach sich ein Hofkanzlei - Dccrct 
vom 26. Ju n i 1821, Z . 35.230, dahin aus, daß der 
M agistrat nicht nur zur Erhaltung des Krankenhauses,

sondern auch zur Herstellung und Erweiterung des ganzen 
C ivil-Spita lgebäudcs und seiner innern Einrichtung den 
Abgang zu decken habe, und der Magistrat hat sich ohne 
Einwendungen dieser Verpflichtung unterzogen, vorzüglich 
ans dem Grunde, weil ihm zugesichert wurde, das C iv il- 
S p ita l als Eigenthum der Stadtgcmeinde zu übergeben, 
und letztere im Grundbuche als Eigcnthümerin zu vergewähren.

Auf die Erfüllung dieser Zusage hat der M agistrat 
immer gedrungen, vorzüglich ans Anlaß der im I .  1829 
in Angriff genommenen Baulichkeiten; alle seine Bestre
bungen blieben erfolglos, indem vermöge hoher Hofkanzlei- 
Entschcidung vom 30. M a i 1833, Z . 12.412, und Gnb.- 
Dccretes vom 27. Jun i 1833, Z . 13.665, und Krcisamts- 
Jntimation vom 15. J u li 1833, Z . 8090 , ihm eröffnet 
worden ist, „daß man dem Antrage auf eine eigenthüm
liche Ucberlaffung des Spital-Gebäudes an die Laibacher 
„Stadtgemcindc keine Folge zu geben befunden habe."

Ungeachtet dieser Erklärung ist von den Anforderungen 
an den Stadtmagistrat nicht abgelassen, und dieser ist immer 
verhalten worden, den jährlich sich bezifferten Abgang zu 
decken, immer m it der Hinweisung auf den Bezug der 
Verzehrungssteuer.

D er Magistrat hat mehr als das Doppelte über den 
Bedarf seiner eigenen Kranken zum Spitale beigetragen, 
die Verzehrungssteuer hingegen hat bloß die Laibachcr B e 
völkerung bezahlt, folglich eine Localstcucr fü r fremde Leute 
zum Theile entrichtet.

Ziffermäßig kann angegeben werden, daß die Laibacher 
Stadtcassa vom 3.1821 bis zum 3.1838, folglich in 17Jahren 
für die Erhaltungs-Kosten des S p ita ls  174.220 fl. 4 0 %  kr. 
und fü r die Baulichkeiten . . . . 17.013 „  48 „

folglich zusammen . . 191.234 fl. 28%  kr.
entrichtet hat, wornach ein jährlicher Betrag von 11.249 ff. 
entfä llt, während fü r die städtischen Kranken in denselben 
Jahren jährlich höchstens 3000 fl. aufgegangen sein konnten.

A ls  nun im I .  1838 abermals ein Erweiterungsbau 
projectirt und der Stadtmagistrat zu Beiträgen aufgefordert 
worden ist, hat er seine Einsprache erhoben und vorzüglich 
geltend zu machen getrachtet, daß diese Anstalt als eine 
Landes - Anstalt zu betrachten sei, weil nicht ausschließend 
allein die städtischen Kranken, sondern auch Kranke aus der 
ganzen Provinz, ja auch Fremde darin verpflegt werden. 
Ungeachtet dieser Vorstellungen ist doch zum Baue geschritten 
worden, welcher sich zwar in  Länge zog, doch aber bis zum 
I .  1848 vollendet w a r, zu welcher Zeit man vom M a g i
strate einen Beitrag von 5842 fl. verlangt hatte.

D ie  politische Constellation gab zu dieser Zeit dem 
Magistrate einen gerechten M u th , daß er vereint m it dem 
Bürger-Ausschüsse am 20. August 1848 eine freimüthige 
Protestation an das k. k. Kreisamt überreichte, in Folge 
deren mehrseitige Verhandlungen eingeleitet und endlich in 
der damals, und zwar am 4. M ärz 1849 erschienenen Reichs- 
Verfassung den Abschluß fanden, vermöge welchen alle W ohl- 
thätigkeits-Anstaltcn als Landcs-Anstalten erklärt worden sind. 

Diesem zufolge wurde beschlossen:
a) Vom 1. Jänner 1849 vergiitct die Stadtgemcindc 

Laibach an die Kranken - Anstalt nur jene Krankcn- 
Vcrpflcgskostcn, welche fü r die Laibacher Kranken auf
laufen —  täglich m it 30 kr. C. M . Pr. Kopf.

b) D ie  Dicnstgcber zahlen fü r die bei ihnen erkrankten 
Dienstboten, Gesellen und Lehrjungen die Vcrpflegs- 
kostcn fü r die ersten 14 Tage zur Hälfte m it 15 kr., 
die andere Hälfte zahlt die Stadtcassc.

c) F ü r alle übrigen nach Krain zuständigen Kranken 
ist die Kreisconcurrcnz eingeführt worden. Es sind



nämlich bic Spitalskostcn cm die Bezirkscassen rcpar- 
t i r t  worden, wobei aber auch die Bezirkseasse des 
Magistrates ebenso in 's M itle id  gezogen worden ist, ; 
obschon fü r die Laibacher Kranken die ganzen Gebühren, 
wie früher gesagt, ans der Stadtcassc bezahlt wurden. 

W eil jedoch die damaligen Bezirkscasscn ihre Vorzug- j 
lichen Dotationen aus den Percenten der l. s. Stenern 
erhielten, so war die Inanspruchnahme derselben nicht 
besonders drückend.

Nach dieser Regelung erschien das Verhältniß der 
Stadtcassc znm Krankenhans-Fonde ein angemessener, weil 
die Stadtcassc fü r ihre Angehörigen bezahlt hat —  m it 
Ausnahme der Beiträge aus der Bezirkseasse —  welche als 
eine doppelte Zahlung sich darstellten, jedoch anS betn 
besagten Grunde nicht drückend w ar, weil sie keinen Zuschlag 
bildeten, sondern aus jenen Geldern bestritten wurden, 
welche die Regierung unter der Form der Percenten zurück- I 
gelassen hat.

Allein so sollte cS nicht bleiben —  man organisirte 
weiter :—  und so wie jede der bisherigen Organisirnngcn 
eilte Belastung zur Folge hatte, so ist cs bei der Durch
führung dieses Adtninistratlonszweiges geschehen. D ie  von 
den l. f. Stenern vorher bewilligten Percenten beim M a g i
strate —  für die Enthebung der Stenern als Entschädigung 
fü r die Beamten und als Dotation der magistratlichcn 
Bezirkseasse ■—  sind aufgehoben worden, und es wurde ' 
laut S tattha ltern  - Knndmachung vom 25. M a i 1851, 
Z . 2640 (Landes - Gesetzblatt X X IV , Stück 110), das 
Laibacher Krankenhaus als eine Landes - Anstalt erklärt, 
und die Landes-Concnrrenz auf alle dirccten Steuern des 
ganzen Landes eingeführt, in welcher auch die Sanitüts- 
koslcn ihre Bedeckung gesunden haben.

W eil die S tad t Laibach offenbar auch znm Kronlande 
gehört, weil hier auch steuerpflichtige Bewohner existiren, so 
könnte man mit Grund erwarten, daß alle separaten Zahlungen 
fü r Sanitätskosten aufhören würden, indem die Bewohner 
durch die Landes-Umlagen ohnehin ih r Contingent liefern. 
Dieß geschah jedoch leider nicht.

F ü r die Hauptstadt, welche immer in  Anspruch ge
nommen w ar, so oft cs sich um Beweise von Loyalität 
gehandelt hat, und welche noch immer durch eine drückende 
Bequartiernngslast beweiset, wie sehr sie in  der Opfer- 
willigkeit unermüdlich ist, fü r diese Hauptstadt ist Anderes 
verfügt worden:

a) V o r Allem zahlen alle Stenercontribnenten fü r die 
Landesbedürfnisse, unter welche die Krankenkostcn 
gehören —  sowie jeder andere Contribucnt tut Kron- 
landc ihre Landes-Umlage.

b) D ie  Stadtcassc bezahlt fü r die im Laibacher Spitale 
verpflegten Kranken der S tadt Laibach die fü r jeden 
einzelnen berechnete Gebühr.

c) D ie  Dienstgeber bezahlen fü r ihre bei ihnen erkrankten 
Leute die 14tagige Gebühr.
W eil nun unter diesen Dienstgebern größtcntheils 

Steuerpflichtige sind, so erscheinen dieselben znm Theile 
fü r diesen Zweig indirect doppelt belastet —  nebstbei er
scheinen sie aber auch in entfernter Weise dreifach belastet, 
insöferne auch die Stadtcassc fü r die Laibacher die Kranken- 
kosten entrichtet, und fü r diese abermals städtische Umlagen 
verhängt werden, wenn ih r die M itte l ausgehen.

Wenn nun die Dienstgcber und dann die Stadtcassc 
alle Krankenkosten der Laibacher Kranken bezahlen, so läßt 
sich doch wohl fragen, warum die Stenercontribnenten der 
S tad t Laibach die Landes - Umlage, in welcher die C iv il-

SpitalSkostcn auch enthalten sind, in eben dem Maße, wie 
alle übrigen Stener-Contribnenten des KronlandeS bezahlen?

D ie Antwort findet man in eben der vorbcnanntcn 
Statthalterei-Knndmachung, dahin lautend, daß fü r arme, 
nach Laibach zuständige Kranke, welche in auswärtigen 
Kranken-Anstalten verpflegt werden, die Verpflcgs-Gcbührcn 
nunmehr von der an die Stelle der frühern KreiSconcur- 
rcnz getretene Landes-Concnrrcnz, in welcher auch die S tadt- 
gemeinde Laibach nach Maßgabe der auf sie entfallenden 
dirccten Stenersumme einbczogen ist, zu bestreiten sind.

Welcher Unterschied zwischen der früheren Krciscon- 
currenz —  die aus den Bezirkscasscn ihre Dotation bezog 
und der gegenwärtigen Landes-Cvncnrrcnz besteht, ist bereits 
erörtert worden.

Während alle übrigen Gemeinden die Krankenkostcn 
ihrer Mittellosen, sowohl in das Laibacher S p ita l als auch 
in fremde S p itä le r, durch die Landes-Umlage decken, be
findet sich die Stadtgemeindc Laibach in der ungünstigsten 
Stellung, daß sie fü r das Laibacher S p ita l aus der Lasse, 
fü r fremde S p itä le r aber durch die Steuer - Umlagen der 
Contribnentcn besteuert. Wenn schon diese Ansnahmsstcllnng 
sich nicht leicht rechtfertigen läßt, so wird sie noch auffal
lender, wenn diese Verhältnisse durch die Z iffer klar gemacht 
werden.

D ie  an das Laibacher S p ita l ans der Stadtcassc 
bezahlten Kranken-VerpflegSkosten betrugen im Jahre 1861 
5429 fl.

'  D ie  in eben dem besagten Jahre ans das ganze Land 
anrepartirten Kranken - Bcrpflegskostcn betrugen 35.324 fl. 
D ie  Gesammtstencr, nämlich die G ru n d -, HanszinS-, 
Erwerb - und Einkommensteucr in Laibach belief sich auf 
106.565 f l . , die darauf entfallende Landes - Umlage hat 
betragen 15.984 fl.

Von diesem Betrage entfällt ans die Subrnbrik 
Krankcnkosten pr. 35.324 fl. die Summe von 5300 fl.

Es hat somit im Jahre 1861 die S tad t Laibach an
Krankheitskosten bezahlt:

a) Aus der S ta d tc a s s c ..................................  5429 fl.
1>) als Landes - Zuschlag durch die Stener-

Contribucntcn .........................................  5300 „
zusammen . . . .  10.729 fl.

wozu die von den Dienstgcbern entrichteten Mtngigcn 
Gebühren nicht eingerechnet sind.

DaS wirkliche Erfordernis; der Laibacher armen Kranken
im  besagten Jahre belief sich:

a) int hiesigen C iv i l-Spita le auf . . . .  5429 fl.
b) auf die in fremden Spitä lern verpflegten

Laibacher, laut eines hier beiliegenden 
namentlichen Verzeichnisses, ans . . 488 „

somit zu sam m en ............................. 5917 fl.
Diesem Erfordernisse die obige Bedeckung pr. 10.729 „  

entgegengehalten, zeigt einen Betrag von . 4812 „ 
welcher von der S tadt Laibach über die wirkliche Gebühr 
bezahlt worden ist. D as Laibacher C iv il - S p ita l ist eine 
Landes-Anstalt und ist bereits der Verwaltung des Land
tages, resp. des Landes-Ausschnsscs, überantwortet worden. 
D as ganze Land ist berufen, durch Umlagen die Kosten 
zu decken.

Dieser Charakter begründet eine gleiche Behandlung 
aller Kronkands-Stener-Contribnenten ohne Unterschied der 
S ta d t-  oder der Landbewohner. Es läßt sich demnach nicht 
absehen, warum fü r Laibach eine Ausnahme gemacht werden 
soll. W ollte man einwenden, daß eine größere Anzahl armer 
erkrankter Laibacher in bett Spitä lern geheilt werden, daß 
deßwegen die Stadtcasse jenen Ucberschuß decken soll, welcher



durch die Umlage nicht gedeckt erscheint, so widerstreitet 
dieser Behauptung die vorige Z iffe r. D enn das ganze 
Krnlckcncrfordcrniß pro 1861 belief sich auf . . 5917 fl. 
die Stcuer-Landes-Umlage fü r  Krankheitskosten

betrug h in g e g e n ......................................................... 5300  „
somit zeigt sich ein Bedeckungs-Abgang von . . 617 fl.;
allein auch dieser Abgang verschwindet, wenn man die 14- 
tägigen Gebühren der Dienstgcbcr in  Anschlag nim m t.

Nachdem nun der wirkliche B e d a rf die eventuellen 
Zuschläge nicht überschreitet, so läßt sich kein G rund auf
finden, warum  noch die Stadtcassc die Kosten bestreiten soll.

S o llte  aber auch der wirkliche B edarf größer als die 
Umlage fe in , so läßt sich noch keineswegs die Zahlung 
ans der Stadtkassa rechtfertigen, gerade deßwegen nicht, 
w e il nicht einzelne D is tric tc  oder Bezirke oder Gemeinden 
a ls solche —  sondern das ganze Land alö solches diese 
Kosten zu decken berufen ist. W ollte  man die jetzt fü r 
Laibach bestehende Uebung auf die Landbezirke ausdehnen, 
so müßte die Landesconeurrcnz der Bezirksconcnrrcnz wei
chen und allenfalls jeder Bezirk die Krankhcitskostcn seiner 
Insassen bestreiten. Eine solche P rax is  würde offenbar den 
Bestand dieser Anstalt in  Frage stellen, w e il cs Bezirke 
g ib t, wie z. B .  Gottschcc, Tschernembl, M o t t l in g ,  in 
welchen die ganze LandcSumlage viel zu gering erscheint, 
um  bloß die Spitalskosten der vielen, meist in  frem de n ; 
S p itä le rn  verpflegten Kranken zu decken.

S o  sehr m in das System der Landesconcnrrenz diese 
armen Bezirke begünstiget, so sehr erscheint cS ungerecht, 
wenn gerade die Hauptstadt des Landes dadurch härter 
behandelt werde, w e il man bei ih r  eine Ausnahme vom 
System  macht."

Abg. K r o m  e r :  Es handelt sich heute mit die Fest
stellung eines Präccdcns fü r alle nachfolgenden derlei Fälle. 
W enn w ir  heute lediglich ans dem G runde, w e il das . 
S p ita l in  Laibach als Landes-Anftalt erklärt w urde , uns j 
herbei lassen sollten, die Kosten der S p ita lsadap tirung 
lediglich auf den Landesfond zu übernehmen, so werden 
auch künftighin alle derlei Anstalten z. B .  Norm alhaupt- 
schulcn, M itte lschulen, Sem inarien und derlei Anstalten 
ausschließlich auf Landeskosten zu erhalten und zu adaptiven 
fein. A lle in  ich g laube, cs ist recht und b illig ,  daß der
jenige, der von einer öffentlichen Anstalt einen höheren ; 
Nutzen zieht, auch einen größeren B e itrag  zu deren E rha l- : 
tung leiste. W enn daher erwiesen werden kann, daß die 
S ta d t Laibach an der Benützung des hiesigen S p itn lge- 
bändcs gegen das Land s i c h  nnverhältnißmäßig bctheilige, j 
so glaube ich, ist eS auch in  der O rd n u n g , daß sie fü r  . 
diese unvcrhültnißmnßige Betheiligung ü b e r  den Landes
beitrag , den sie nach Verhältn iß  der Stencrpflicht zu leisten 
h a t, noch einen weiteren B e itrag  zu den Adaptirnngskosten ; 
leiste. Ich  würde daher den Antrag stellen: „D e r  hohe j 
Landtag wolle beschließen: D e r Landes-Ansschuß habe die 
bisherigen Erhebungen, betreffend die Aufstellung eines 
zweiten Stockwerkes auf den nördlichen T h e il des S p ita l
gebäudes nachfolgend zu ergänzen:
a) A u f G rund eines 10jährigen Durchschnittes genau zu 

e rm itte ln , welche Anzahl der S ta d t Laibach angehöriger j 
Kranker oder Gebärenden, und ivclche Anzahl derselben ; 
vom Lande oder ans anderen Kronländcrn im  Laibacher 1 
S p ita le  bisher alljährlich untergebracht wurden;

b) nach beut Verhältnisse dieser durchschnittlichen Anzahl 
sei die ans die S ta d t Laibach entfallende Tangente der 
veranschlagten Gesammtkostcn zu berechnen; endlich

c) wenn diese Tangente zu dem Landcsbeiträge der S ta d t 
Laibach gegen jenen des flachen Landes in mehr turner« 
hältnißmäßiger Höhe sich darstellen sollte, wegen wenig

stens theilweiscr Uebernahme der auf die S ta d t Laibach 
entfallenden Kosten-Tangente m it dem hiesigen S ta d t-  
magistrate die Verhandlung zu pflegen."

P r ä s i d e n t :  Ich  b itte , m ir bett Antrag schriftlich 
zu übergeben. (Abgeordneter S ton ier übergibt den Antrag 
schriftlich.)

Abg. D r .  T o m a n :  Ich  bitte nm'S W ort.
P r ä s i d e n t :  H e rr D r .  Tom an hat das W ort.
Abg. D r .  T o m a n :  D e r Landes-Ansschnß hat uns 

einen Antrag vorgelegt, welcher ans eine Erweiterung des 
hiesigen allgemeinen Krankenhauses durch Aufsetzung eines 
zweiten Stockwerkes ans bett nördlichen T rak t des S p ita l-  
gcbändcs hinzielt. D a s  ist keine Frage m ehr, daß die 
Erweiterung des Spitalgcbäudcs eine Nothwendigkeit is t; 
cs ist vielmehr heute ganz genau zisfcrmäßig und statistisch 
nach den Erfahrungen der letzten Jahre und der Gegen
w art vom verehrten H errn Vorredner D r .  B le iw c is  diese 
Nothwendigkeit nachgewiesen worden. Auch m ir ständen 
bezügliche Daten zu Gebote, um allenfalls die früheren 
Angaben zu bestärken, und ich muß sagen, daß ich, um 
mich selbst zu übcrzcngen, den Weg i i t ’6 S p ita l nicht ge
scheut habe; wenn man m it eigenem Auge diese statistischen 
Daten sieht, so t r it t  auch das Hum anitätsgefühl hinzu und 
wenn ntmt ann im m t, daß der Satz richtig und unnmstöß- 
lich is t, daß nach Maßgabe der Q u a n titä t und Q u a litä t 
der Hum anitäts-Anstalten die B ild u n g  eines Staates oder 
eines S tantsthe ilcs beurtheilt werden kann oder davon 
abhängt, so müssen w ir  wohl auf die Nothwendigkeit der 
Erweiterung des S p ita les  unnntgänglich schließen. Eine 
andere Frage aber ist die der Concnrrcnzpslicht, und die 
ist heute von einigen Herren Vorrednern schon gewichtig 
und begründet hervorgehoben worden. Insbesondere be
gründet ist die Bemerkung meines unmittelbaren Herrn 
Vorredners K rom er, welcher sagte, daß cs sich hier um 
die Schaffung eines Präccdcnzfallcs handelt, und das eben 
bestimmt anch mich, n ic h t  u n b e d i n g t  dafür zu stimmen, 
daß der Aufbau ans beut Landcsfonde bestritten werde. 
D ie  Herren Vorredner G nttm an und D r .  B le iw e is  haben 
darzuthun getrachtet, daß die S ta d t Laibach schon bisher 
nnvcrhältnißmäßig m it ihrem Kostcnbcitrage am S p ita le  
betheiligct is t, aber das, was sie sagten, das bestimmt 
mich eben zur E rw ägung, ob die S ta d t Laibach, w e il sie 
bisher einen so außerordentlichen B e itrag  geleistet hat, nicht 
in der Vergangenheit irgend eine bestimmte und gesetzliche 
Verpflichtung auf sich genommen habe und darüber fehlen 
die historischen Daten in  der M o tiv iru n g  des Berichtes. 
Kaum hätte sich die S ta d t Laibach zu so bedeutenden B e i
trägen, welche bisher schon beiläufig zu einer S tim m e von 
200.000 fl. aufgelaufen s ind , während eines Zeitraumes 
von 30 —  40  Jahren herbeigelassen, wenn sie nicht eine 
solche Obliegenheit gehabt Hütte; dieser Punkt scheint m ir  
daher noch allerdings einer Erörterung und Erhebung tut« 
terzogen werden z» müssen. Aber nicht dieser Punkt allein, 
ob die S ta d t Laibach an dem Beitrage besonders bcthciligt 
fein s o ll, sondern anch ein anderer Punkt bestimmt mich, 
noch nicht unbedingt in  den Ansschnßantrag einzugehen. 
D e r B a n  eines S p ita les  muß einer besonderen Anfmerk- 
samkcit unterzogen werden; es handelt sich mit Ventilationen, 
mn andere in Sanitätsrücksichten begründete besondere A us
führungen des Baues. I n  dieser Beziehung wäre es sehr 
wünschenswerth, daß dieser B au p lan  von einem tüchtigen 
Ingen ieur im  Einvernehmen m it den bezüglichen S p ita l-  
ärzten entworfen werde, daß der P lan  dem Landtage vo r
liegen sollte, oder daß er wenigstens in Zukunft vorliegen, 
gemacht werde; und da s , glaube ich, versteht sich wohl 
von selbst, denn cs ist nicht möglich, in  die Beurtheilung



einzugehen, in wiefern denn doch in technischer und sanitärer 
Beziehung der B a u  dein B edürfn isse , welches sich gezeigt 
h a t, entspricht. Ferner ist in dem bezüglichen Ansschuß- 
bcrichtc ganz unterlassen w ord en , n n s  darzustellen, auf 
welche A rt und Weise dieser B a u  ausgeführt werden soll, 
ob im W ege des Concurses oder in eigener R e g ie ; das 
is t ,  glaube ich, wohl allerdings auch entscheidend und muß 
von u n s erwogen werden. S chon  diese Punkte allein 
machen m ir den A ntrag  unannehm bar und nicht um den 
B a u  aufzuhalten , sondern einzig n u r um  auf einer S e ite  
keinen P räccdcnzfall, der fü r den LandcSfond nachtheilig 
w ä re , zu schaffen, und auf der andern S e ite  einen zweck
mäßigen A ntrag  zu S ta n d e  zu b rin gen , werde ich m ir 
einen A ntrag e rlau b en , der gewissermaßen ein aufschiebender 
is t ,  aber nicht so w e it, daß der B a u  auch noch in jener 
Z eit aufgehalten werden w ü rd e , in welcher derselbe in 
A ngriff genommen werden k a n n ,  und das kann denn doch 
n u r in  den ersten F rüh lingsm onaten  se in , und bis zu jener 
Z eit könnten die neuerdings gemachten Erhebungen und 
E rörterungen  aberm als dem hohen H ause zur Beschluß
fassung vorgelegt werden (R u se : D a n n  ist cs zu spät), 
und d a n n , glaube ich w o h l, w ird der hohe Landtag keinen 
Anstand nehm en, endgiltig den bezüglichen Beschluß zu 
fassen. Ich  finde mich daher bem üßigct, nicht bloß a ls  
V ertre ter von Landgem einden, sondern im Interesse des 
Landessondcs ü b erh au p t, im  Interesse des Rechtsverhält
nisses und der Sanitätsrücksichten folgenden A ntrag zu 
ste llen : „ D e r  hohe Landtag wolle beschließen:

1. D ie  Erw eiterung des allgemeinen Krankenhauses 
in  Laibach durch Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf 
den nördlichen T rak t sei eine Nothw endigkeit;

2. der A ufbau sei ehcmöglichst zu bewerkstelligen, 
jedoch seien zu dem Zwecke vorher folgende und überhaupt 
alle nothwendigen V orfragen  in 's  K lare zu stellen: der 
Concurrenzoblicgcnheit allfälliger F o n d e , besonders der 
H aup tstad t Laibach, —  des zwischen einem verständigen 
Architecten und den bezüglichen S p ita lä rz ten  au s S a n i tä ts 
rücksichten zu vereinbarenden und vorzulegenden B au p lan es ,
■—  der A rt und Weise der D urchführung des B a u p la n e s ;

3 . zur Erhebung und chcthunlichcn weiteren B ericht
erstattung darüber sei der A ntrag  dem Landes - Ausschüsse, 
welcher durch drei andere M itg lieder des Landtages zu 
verstärken sei, zurückzuweisen."

D e r  hohe Landtag w ird nach erfolgter Aufklärung 
und E rw ägung dieser Punkte auf den A ntrag der E rw ei
terung des S p ita le s  ohne Zw eifel eingehen; —  cS wird 
aber auch nothwendig sein , seinerzeit die Kranken aus den 
L ocalitätcn, wo der B a u  in  A ngriff genommen w ird , zu 
d is lo c iren , dicßsalls muß schon gegenwärtig V orsorge ge
troffen werden. E s  ist schon neulich bemerkt w ord en , daß 
zum Zwecke des ökonomisch - adm inistrativen T heiles der 
S p ita lsv erw a ltu n g  vom Landes - Ausschüsse S itzungen an 
geordnet worden sind ; aber wie es scheint und wie auch 
der H err Abg. B rolich bemerkt h a t ,  w ird diesen A nord
nungen keine Folge gegeben. Ich  erlaube m ir daher im 
S in n e  der Geschäftsordnung direct an den Landes - A u s
schuß und speciell an den H errn  Landeshauptm ann eine 
In te rp e lla tio n  zu stellen, dahin gerichtet: ob durch die öko
nom isch-adm inistrativen  S itzungen der Aerzte des C ivil- 
spitales zu Laibach die brennende F rage  gelöst se i, wohin 
während des E rw eiterungsbaues des S p i ta l s  die Kranken 
unterzubringen sein w erden? —  N atürlich ist diese I n t e r 
pellation erst begründet, wenn entweder der A ntrag des 
Landes-Ausschusses, der auf Erw eiterung des B a u e s  geht, 
oder m e i n  A ntrag  angenommen sein w ird , in dessen ersten

Punkte auch die Nothwendigkeit dieses E rw eiterungsbaues 
ausgesprochen ist.

P r ä s i d e n t :  D ie  von dem H errn  D r .  T o m an  
gestellte A nfrage kann ich gleich beantw orten. V on  S e ite  
des Landes - Ausschusses hat die S p i t a l s  - D irec tion  den 
A uftrag  erhalten wegen R äum ung  der A btheilungen, die 
au s  dem S p ita le  zu kommen haben und wegen U nterb rin 
gung derselben in andere Locale V orsorge zu treffen und  
darüber B ericht zu erstatten. Ich  habe aber bis jetzt d a r
über noch keine M ittheilung  erhalten.

Abg. B r o l i c h :  D a r f  ich bitten. Ich  erlaube m ir  
n u r gegen beide A nträge einige Bem erkungen zu machen. 
Je d e r  R edner hat hier anerkann t, daß die E rw eiterung  
des S p i t a l s  eine sehr dringende Sache sei. D e r  H e rr D r .  
B lc iw cis hat numerisch nachgewiesen, daß nicht n u r au s  
M cnschlichkeits-, sondern auch aus polizeilichen Rücksichten 
die Erw eiterung des S p ita le s  möglichstbald vorzunehmen 
w äre. Ich  bin daher gegen jede Verschiebung der B e w illi
gung zur S p ita lse rw cite ruu g . Ich  w ill aber beiden A n
trägen in  so weit Rechnung tra g e n , daß die beiden A n
träge abgesondert behandelt werden können. Nach dem 
A ntrage des Landes - Ausschusses ist ein Cassabestand des 
Landcsfondes vorhanden und au s diesem Cassabestande 
sollen die Kosten bestritten werden. W enn nun der Land
tag beschließt, daß diese Kosten einstweilen n u r  vorschuß
weise au s dem Landesfonde bestritten w erden , so kann in  
der F o lg e , wenn die F rage wegen der Concurrenz ausge- 
m ittclt sein w ird , ein allfälliger V orschuß, wenn ein an 
derer F ond  erm ittelt worden is t ,  ersetzt werden. Ich  würde 
daher in dem A ntrage des Ausschusses n u r zwischen die 
W o r te : „ E s  sei der dießfällige A ufw and au s den d ispo
niblen Cassabeständen des Landesfondes zu decken", hinein 
drucken lassen. „ E s  sei der dießfällige A ufwand „ „ v o r 
s c h u ß w e i s e " "  aus den disponiblen Cassabeständcn des 
Landcsfondes zu decken." D adurch würde nach meiner 
M einung  jede B csorgniß beseitigt w erd en , daß der Landes
fond allein der T rä g e r dieser Last se i, und die andern 
Fonde gar nicht in Anspruch genommen werden. N un  aber 
habe ich gar nichts dagegen , wenn beide A nträge an den 
Ausschuß zurück geleitet w ü rd e n , dam it der Ausschuß dicß- 
fa lls  Erhebungen pflege, m ittlerw eile aber sogleich zur 
A usführung der S p ita lse rw eite run g  schreite. Uebrigens 
w ird der Landes-Ausschuß ohnehin die F rage  selbst zu er
örtern h aben , auf welche A rt und Weise die Erw eiterung 
des S p i t a l s  bewirkt werden so ll, ob im  Accord- oder Lizi- 
tationsw cgc. D a s  glaube ich, w äre n u r  Sache des Landes- 
Ausschusses, nicht des Landtages selbst, denn vom Landtage 
w ird der Landes-Ausschuß n u r die Ermächtigung bekommen, 
die A usführung durchzusetzen. Ich  würde daher in  dem 
A ntrage des Landes-A usschusses zwischen den W orten  
„A ufw and und a u s"  noch hinein setzen lassen „ V o r 
s c h u ß  w e i s c" aus den disponiblen Cassabeständcn rc.

Abg. D r .  T o m a n :  H err Landeshauptm ann ich bitte 
um  das W ort. D e r  geehrte H err V orredner hat einen 
A ntrag gestellt, der direct meinem A ntrage zuw iderläuft, 
weil er die sogleiche Annahm e des A ntrages des Landes- 
Ausschusses m it einer M odification  n u r beantragt. I n  der 
M otiv iru n g  aber hat er selbst hingedeutet, daß er meinen 
A ntrag und den des H errn  K rom er auch nicht beanständet. 
D a s  ist nicht vereinbar. M a n  kann sich n u r fü r einen 
oder den andern V ortrag  aussprcchen, und zw ar ist m ein 
A ntrag ein etwas w eitläu fig er, mehrere Punkte bezeich
nender , a ls  jener des H errn  Abg. K ro m er, und dann ist 
darin  eine Verstärkung des Ausschusses ausgesprochen. N un  
aber m uß ich mich direct gegen den A ntrag des Landes- 
Ausschusses neuerdings aussprcchen, auch m it der V cr-



lessening des H errn B ro lich  mid zwar aus dein Grunde, 
w e il es gar nichts zu bedeuten h a t, ob die Bestreitung 
von Bauten vorschußweise aus dem Landesfonde oder aus 
einem andern diesbezüglichen Fonde zu geschehen habe. 
W as vorschußweise gegeben w ird ,  kann nachträglich nicht 
widerrufen werden. Aber das hat etwas zu bedeuten, daß 
in  diesem Antrage keine Z iffe r steht, und in  der M o -  
t iv iru n g , welche im  geschriebenen Berichte vo rlieg t, nur 
einer P riva tm itthe ilung zu Folge die Kosten m it 15000 fl. 
angegeben sind. Ich  bin in  Bezug auf finaneielle Angele- ; 
genheiten, nicht aus dem Grunde des nicht vollen V er- j 
traue ns , sondern aus der allgemeinen E rw ägung, daß die 
Z iffe r  selbst klar und richtig hingestellt werde gegen diesen ! 
Antrag schon deßhalb, weil keine bestimmte Z iffe r äuge- I 
setzt ist.

Landeshaupt. - S te llve rtr. v. W  u r  z b a ch : Ich muß 
mich dem von dem H errn Abg. B ro lich  gestellten Antrage ! 
rücksichtlich der Beisetzung des W ortes „v  o r  s c h u ß w e i  s e" \ 
anschließen. Es ist hier von allen Herren Vorrednern die 
dringende Nothwendigkeit anerkannt worden, bei dem be
stehenden S p ita le  einen Zuban zu führen. Es ist der 
große Nothstand, der dießfalls gegenwärtig herrscht, in  
grellen aber wahrheitsgetreuen W orten dargestellt worden. ; 
W ürde m a n , so wie D r .  Tom an beantragt, die Entschei- : 
b illig  der Frage über die Coneiirrenz zu diesem Baue als 
eine Bedingung stellen, daß diese Frage wegen des Z u - 
banes nicht früher entschieden werden könne, bis die Con- 
enrrenzfrage gelöst is t, so wäre dieß ipso facto eine V e r- ; 
tagnng ans Jahre oder könnte wenigstens eine solche werden. 
N un  glaube ich, Roma ddiberante Sagnulum p e riit, dürfte 
hier stattfinden. Während w ir  hier berathen und uns in 
weitläufige Verhandlungen einlassen, sterben die armen j 
Kranken massenweise, wie uns hier die beiden Herren V o r
redner, insbesondere H e rr D r .  B le iw e is  rücksichtlich des j 
Gebärhauses bereits m itgetheilt hat. Ich  glaube daher, 
daß auf die Caneurrenzsrage gar keine Rücksicht genommen 
werden so ll, sondern, daß w ir  uns unbedingt dafür aus
sprechen, der S p ita lb au  sei nothwendig und nnverweilt in  
A n g riff zu nehmen. Rücksichtlich des weitern Punktes, be- ; 
treffend die provisorische Unterbringung der Wöchnerinnen, 
den der H e rr D r .  B le iw e is  angeregt, dießfalls aber keinen 
Antrag gestellt h a t, behalte ich m ir  v o r, darüber einen j 
Antrag zu stellen, oder ich kann ihn auch sofort stellen. 
H e rr D r .  B le iw e is  hat bemerkt, daß vom Landes - A us
schüsse wegen provisorischer Unterbringung der Wöchnerinnen 
in  einer andern passenden Loealität während der Führung j 
deö Znbanes gesorgt werden müsse. N un  glaube ich, 
müsse auch dießfalls ein Antrag gestellt werden, und ich 
werde m ir erlauben, folgenden Antrag zn stellen:

„D e r  hohe Landtag wolle beschließen: D e r Landes- j 
Ausschuß w ird  ermächtiget, wegen provisorischer Unterbrin- j  
0 iiiig  der Gebärenden in einer andern passenden L o e a litä t; 
fü r  die D auer der beantragten Zubanführung int hiesigen 
Kranken- und Gebürhanse nnverweilt Sorge zu tragen und 
die dießfälligen Kosten gegen seinerzeitige Vorlage der 
Rechnung an den Landtag aus Landesinitteln zu bestreiten."

ES ist k la r, daß der Landes-Ansschuß ohne ansdrück- : 
liehe Ermächtigung des h. Landtages nicht vorgehen kann, | 
ebenso klar ist es aber, daß bei der massenhaften In a n -  j 
spruchnahme des Gebärhanses fü r diese armen Ind iv id uen  
eine Vorsorge getroffen werde, daher eine passende Loea
litä t aufgefunden werden müsse, w e il sie in  der jetzt beste
henden Loealität nicht mehr bleiben können. Ich  glaube 
also, daß dieser Antrag einer Rechtfertigung und weitern 
Begründung nicht bedarf.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte m ir den Antrag schriftlich 
zu übergeben. (Geschieht.) Wünscht noch Jemand das 
W o r t?

Abg. K r o m  e r :  D ie  Dringlichkeit der Aussetzung 
eines zweiten Stockwerkes auf den nördlichen T rac t des 
Spitalgebändes wurde heute wirklich allgemein anerkannt, 
daher ich gegen die sogleiche Inangriffnahm e dieses Baues 
nach Zulässigkeit bev Jahreszeit nichts einzuwenden hätte, 
vorausgesetzt, daß die dießfälligen Kosten ans dem Landes- 
Fonde nur vorschußweise bestritten werden. A lle in  wenn 
dieses geschieht, so kann deßhalb die Frage nicht nmgangen 
werden, wer diese Kosten letzter Hand zu decken habe, 
daher ich nur in  dieser Richtung meinen Antrag rechtfer
tigen wolle.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand mehr in  dieser A n 
gelegenheit das W o rt e rg re ift, hat der H e rr Berichterstatter 
das letzte W ort.

Abg. D r .  S n  p p  a n :  Es sind wider den Antrag 
des Landes-Ausschusses in verschiedener Richtung Einwen
dungen vorgebracht und Gegenanträge gestellt worden. Ich  
werde diese Bemerkungen der Reihe nach beantworten, wie 
sie vorgebracht wurden, und behalte m ir  nur vor ,  die 
Frage wegen der Conenrrenz, als die wichtigste, bis zu 
Ende zu lassen und dieselbe am Schlüsse erst zu besprechen.

Ich  kann den ursprünglichen V ortrag  des H errn Abg. 
B ro lich  bezüglich der Zunahme der S i f i l is  wohl nicht als 
eine zum Gegenstände der Frage gehörige Bemerkung be
trachten, sondern glaube über diesen Umstand hinweggehen 
zu können, obwohl nach meiner Ansicht diese statistischen 
D a te n , welche der H err Abg. B ro lich  zn sammeln so gütig 
>par, keinen Beweis dafür lie fe rn , daß gerade am Lande 
die S i f i l is  in der letzten Ze it überhand genommen habe. 
Diese statistischen Daten wurden natürlich ans den V er- 
pflegskvsten - Ausweisen herausgeschrieben oder zusammen
gestellt und in diesen erscheinen nur jene Ind iv iduen als 
in Laibach ansässig angeführt, welche hieher zuständig sind, 
während natürlich der größte T he il der Dienstboten und 
Arbeiter zwar ebenfalls in Laibach ansässig, aber nicht 
hieher zuständig erscheint, daher in den VerpslegSkosten- 
Ausweisen als auf das Land zuständig aufgenommen w ird.

D e r H e rr Abg Deschmann hat vorzüglich darauf hin
gewiesen , daß gewisse Räumlichkeiten in dem hiesigen allge
meinen Krankenhause bestehen, welche vielleicht zur Nnter- 
bringnng der Kranken verwendet werden können; er hat 
ans die Loealitäten hingewiesen, welche sich gegenwärtig im  
Besitze der barmherzigen Schwestern befinden und beantragt, 
daß der Landes-Ansschuß veranlaßt werden mochte, sich an 
die barmherzigen Schwestern zn dem Ende zn wenden, 
damit einige Loealitäten vielleicht zum Zwecke der Kranken
pflege verwendet werden könnten. Es muß nur vor Allem 
darauf aufmerksam gemacht werden, daß durch die Ueber- 
lassnng dieser Räumlichkeiten an die barmherzigen Schwe
stern der eigentliche Belegraum im  allgemeinen Kranken
hause nicht verkürzt worden is t, indem wie bereits auch 
der Abg. Deschmann daraus aufmerksam machte, diese Lo- 
ealitüten früher vom Verw alte r und K on tro llo r benützt 
worden sind. Diese Loealitäten umfassen allerdings acht 
Z im m er. A lle in diese Z im m er sind größtentheils enge und 
klein und sind fü r ein Personale von 15 Personen durch
aus nicht übermäßig zn nennen; demnngeachtet hat der 
Landes-Ansschuß dein Wunsche des Herrn Abg. Deschmann 
bereits entsprochen. E r  hat sich, weil die Einbeziehung 
eines dieser Z im m er in die Gebäranstalt als wünschens- 
werth erschien, im  M onate October v. I .  an den Convent 
der barmherzigen Schwestern gewendet und um Ueberlassung 
dieses Z im m ers ersucht, und m it Zuschrift v. 7. November



1862 wurde auch dieses Z im m er fü r  die Gcbäranstalt ab
getreten. J u  Folge dieser Abtretung sind die barmherzigen 
Schwestern in  ihren Räumlichkeiten factisch so beschränkt 
worden, daß sie nicht mehr in  der Lage s ind, ein Z im m er 
fü r den F a ll auszuscheiden, daß eine aus ihrer M it te  er
kranken sollte.

Ich  übergehe die weitern Bemerkungen, welche m it 
Rücksicht auf den Umstand gemacht w urden , daß der Lan- 
des-Ausschuß monatliche Conferenzen der Prim arärzte an
geordnet habe, w e il dieselben nach meiner Ansicht m it der 
vorliegenden Frage in  keinem unmittelbaren Zusammenhange 
stehen und komme nun auf den Punkt zu sprechen, w or
über der H e rr Abg. B a ro n  A pfa ltern gleichfalls eine A u f
klärung zu erhalten wünscht, ob nämlich durch die Umge
staltung des FindclwescnS, von welchem im  Rechenschafts
berichte Erwähnung gemacht w urde , nicht Räumlichkeiten 
in  der hiesigen Krankenanstalt in Ersparung kommen könnten, 
wodurch sich die projectirten Erweiternngsbanten theilweise 
oder ganz als überflüssig herausstellen würden. D ieß ist 
mm nicht der 'F a l l ; denn die F indelanstalt bedarf, wie 
dieß bereits in  dem Berichte erwähnt w u rde , keine eigenen 
Räumlichkeiten. D ie  Gebäranstalt kann nicht aufgelassen 
werden, selbst wenn das Findclwcsen umgestaltet w ird  und 
das Bestehen der Gebäranstalt bedingt schon die N o th 
wendigkeit, daß die dort zur W e lt gekommenen Kinder in 
der ersten Ze it auch in  der Gcbäranstalt versorgt werden 
müssen, so lange wenigstens, bis nicht auch die M ü tte r 
aus derselben entlassen werden können. F ü r  die spätere 
Z e it werden die Findelkinder auch gegenwärtig nicht in der 
Anstalt verpflegt. Es w ird  daher, möge die Umgestaltung 
des Findelwcsens wie immer erfolgen, dadurch an R äum 
lichkeiten nichts erspart werden können.

D a  ich nun die Frage bezüglich der Concurrcnz am 
Schlüsse besprechen werde, so Hütte ich m ir noch einige 
Bemerkungen des H rn . Abg. D r .  Tom an zu berühren. D e r 
H e rr D r .  Tom an beklagt sich, daß der B anp lan  nicht 
vorliegt. D e r B an p lan  ist vorgelegen. Jedesm al, so oft 
die Frage auf die Tagesordnung gesetzt w urde, lag er zur 
Einsicht fü r  alle M itg lied e r des h. Hauses ans; er hätte 
ja  auch während der Z e it eingesehen werden können und 
es ist in  dieser Beziehung daher nach meinem Erachten 
kein Formfehler unterlaufen. O b sich der h. Landtag in 
die Frage einlassen, oder ob er es hier erörtern so ll, wie 
die V en tila tion  in einem Krankenhause herzustellen sei, das 
muß ich natürlich dem Ermessen des h. Hauses überlassen; 
ebenso ob der h. Landtag hier beschließen soll, ob hier ober 
dort eine Zwischenmauer aufzuführen oder ein Fenster aus- 
zubrechcn sei. D a s  sind nach meiner Ansicht Gegenstände 
der V e rw a ltu ng , welche kaum ein derartiges Interesse haben 
dü rfte n , daß sie in einer Plenarsitzung des h. Hanfes be
sprochen und darüber mehrfältige Anträge gestellt werden 
sollten. Wenn der H err Abg. D r .  Tom an wünscht, daß 
der B an p lan  im  Vereine m it den Spita lä rzten von einem 
tüchtigen Ingen ieur ausgearbeitet werde, so muß ich eben
fa lls  auf den Bericht des Landes - Ausschusses hinweisen, 
da dieses gerade im  gegenwärtigen Falle geschehen ist. Es 
ist von Seite der S pita lsd ireetion eine S itzung m it Z u 
ziehung der Prim arärzte abgehalten worden. Diese haben 
ihre Wünsche dort auch angeführt, und alle dicscWünsche sind 
in  diesem Baupläne berücksichtigt und dieser Banp lan ist 
nach den von den P rim ä r - Aerzten geäußerten Wünschen 
m od ific irt worden.

Ich glaube auch, daß es nur Sache der V erw altung 
sei, zu erwägen, ob der B a u  int Concurswcge oder in 
eigener Regie auszuführen sei. Demungeachtct möchte ich

auch hier ans den E n tw u rf fü r die Geschäftsordnung des 
Landes-Ausschnsscs hinweisen, welcher zwar noch nicht vom 
h. Hanse genehmiget worden is t, welchen sich aber doch der 
Landcs-Ansschnß bereits bis zur Genehmigung Seitens des 
h. Hauses oder bis zu dessen Abänderung zur Richtschnur 
genommen hat und w orin  es eben ausgesprochen erscheint, 
daß alle Bauten im Concnrswcge auszuführen seien und 
der Landes - Ausschuß würde sich na tü rlich , um jede V e r
antwortlichkeit dicßfalls von sich ferne zu halten nie zu 
einer B au führung  in eigener Regie entschließen, sondern 
immer dafür einen Concurs ausgeschrieben haben.

Ich komme nun zum Schlüsse auf die Concnrrenz- 
fragc zu sprechen, möchte aber früher doch noch den A n 
trag der Herren Abg. B ro lich  und v. Wnrzbach berühren, 
welche dahin geht, daß der fragliche Aufwand aus dem 
Landcsfonde „vorschußweise" zu decken sei. Ich  bin eben
fa lls  der Ansicht, daß dieser Antrag durchaus unbegründet 
sei, daß man von einer vorschußweiscn Deckung nie spre
chen könne, sondern, daß man entweder den Landesfond 
als verpflichtet ansehen müsse den gesummten Aufwand zu 
decken oder früher die Concurrcnz festzustellen. Es geht 
nicht a n , einen B a u  herzustellen und nachhinein Jemanden 
die Rechnung zu schicken, welcher bei der Durchführung 
des Baues nicht gehört w urde, dem daher durchaus keine 
Jngercnz, sei es auf den B anp lan  selbst, sei es auf die 
verschiedenen M o d a litä te n , welche dabei zur Sprache kom
men, eingeräumt worden ist. D ieß ist jedenfalls unzulässig 
und dieser Antrag könnte daher, glaube ich, in keinem 
Falle angenommen werden. Dagegen bin ich nicht im  
Entferntesten im  Z w e ife l, daß der Landcsfond und aus
schließlich nu r der Landcsfond zur T ragung der Baukosten 
bei den hiesigen W ohlthätigkeits - Anstalten verpflichtet ist. 
D e r H e rr D r .  Tom an weist hin auf die großen Beträge, 
welche die Stadtcommnnc in den früheren Jahren fü r 
Baulichkeiten verausgabt hat und g laub t, cs muß ein be
sonderer G rund dafür vorhanden gewesen fein. E in  solcher 
besonderer G rund w ar allerdings vorhanden, das kann 
nicht bestritten werden; denn zu jener Ze it w ar eben das 
allgemeine Krankenhaus lediglich eine Localanstalt und so 
lange es eine Localanstalt w a r , hatte sie natürlich auch 
alle Auslagen fü r die Baulichkeiten zu bestreiten. A lle in  
man sah, daß die Last ein derartig größeres In s t itu t  zu 
erhalten, welches nicht bloß zum Nutzen der S tad t selbst, 
sondern zum Nutzen des ganzen Landes is t, welches von 
Kranken ans allen Gegenden des Landes besucht und be
nützt w ird , daß die E rhaltung einer solchen Anstalt Seitens 
der Stadtcommnnc eine zu große Last fü r  dieselbe sein 
werde. Es kam deßhalb im  Jahre 1851 gewissermaßen 
ein Compromiß zwischen der k. k. Landesregierung, welche 
damals den Landesfond vertreten hat und gesetzlich zu ver
treten verpflichtet w a r , und der S ta d t Laibach zu Stande, 
welcher Compromiß dahin g in g , daß die 'Anstalt als Lan- 
dcsanstalt zu behandeln sei, daß jedoch die S ta d t Laibach 
nicht wie die übrigen Theile des Landes bloß zu den dieß- 
bezüglichen Zuschlägen fü r den Landcsfond concurrire, son
dern daß sie eben ans dem G runde, weil sie einen grossem 
Nutzen von der Anstalt zieht, als die übrigen Landesthcile, 
auch fü r ihre Kranken, d. h. fü r  die Kranken, welche nach 
Laibach zuständig sind, die BerpflcgSkosten selbst und allein 
zu bestreiten habe, so daß daher diese Verpflcgskostcn nicht 
ans dem Landeöfonde entrichtet werden. Dadurch ist nun 
allerdings die S ta d t Laibach höher belastet, als die ü b ri
gen Landestheile. Dieses kann nicht in  Abrede gestellt wer
den. A lle in  es ist ih r dadurch auch cinestheils eine Last 
abgenommen worden, nämlich die Last, fü r  die E rhaltung 
der Baulichkeiten jener Anstalten zu sorgen, welche Last



auf bett Landcsfoitb durch die Erkläruug der Anstalt als 
eine Landesanstalt überwälzt worden ist. W äre die S tad t 
Laibach verpflichtet, Beiträge zu leisten fü r Baulichkeiten, 
so wäre sie M ite igeuthüm erin der A ns ta lt; als M ite igen- 
thümerin müssen ih r  alle jene Rechte zustehen, welche eben 
einem M ite ig e n tü m e r überhaupt nach dem Gesetze zukom
men. S ie  hätte das Recht, E in fluß  zu nehmen auf die 
Ernennung des Persona ls, auf die Regie überhaupt, kurz 
ans alle F ragen , welche vorkommen. A lle in  sie ist nie in 
dieser Beziehung einvernommen worden; die Ernennung 
des Gesammtpersonals erfolgte früher von Seite der k. k. 
Landesregierung und hat jetzt von den eonstitntionellen O r 
ganen zn erfolgen. Es kann daher meines Erachtens wohl 
kein Zweife l sein, daß die Verpflichtung, die Baukosten zn 
bestreiten, lediglich ans dem Landessonde lastet. D e r Lau- j 
desfond und die W ohlthätigkeits - Anstalten sind m it allen ; 
darauf haftenden Lasten übergeben worden, in solange nicht j 
in t verfassungsmäßigen Wege dießfalls eine Aenderung ein
getreten sein w ird . D ie  Verpflichtung zur Tragung der 
Baukosten fü r  die W ohlthätigkeits-Anstalten lediglich durch 
den Landesfond wurde bei den früheren Verhandlungen, 
welche eben diese Baulichkeiten zum Gegenstände hatten 
und welche sich durch mehrere Jahre hinzogen, von Seite 
aller politischen Behörden unbedingt anerkannt und ausge
sprochen , und es kamt daher nach meinem Erachten wohl 
tein Zw eife l sein, daß der Landesfond diese Verpflichtung 
auch derzeit noch habe, und somit glaube ich die Bem er
kungen , welche Seitens der einzelnen Herren Abg. wider 
den Antrag vorgebracht worden sind, sämmtlich besprochen 
zn haben, und kann nur neuerdings den Antrag des A us
schusses dem h. Hanse zur Annahme empfehlen.

Abg. D r .  T o m a n :  Ich b itte , H err Landeshanpt-
n ia n it, zn einer faetischen Berichtigung, tin t’s W o rt.

Wenn der P la n  hinsichtlich der Erweiterung des S p i
tales vorgelegt worden ist in  irgend einer W eise, so muß 
ich m it Verzeihung bitten, daß ich dießfalls meine Bem er
kung gemacht habe. Ich  habe ihn nicht gesehen, eS ist m ir 
die bezügliche Vorlage nicht zur Kenntniß gekommen. W as 
die Vereinbarung des Banplanes m it den Spita lsärzten 
b e trifft, so ist m ir  gerade von bezüglicher Seite die M it -  
theilnng gemacht worden, daß derlei sanitätliche Bestim- 
iitüugcu Manches zn wünschen übrig lassen, ans dem Grande 
verbleibe ich auch in diesem Punkte noch bei meinem Antrage 
nnd bemerke nur, daß int Allgemeinen mein Antrag gewiß 
nicht den B a u  vereiteln oder aufhalten w ird , weil ich glaube, 
daß der bezügliche Ausschuß in  ganz kurzer Ze it darüber 
Bericht erstatten w ird .

P r ä s i d e n t :  D ie  Debatte ist geschlossen. Ich  werde 
jetzt zur Abstimmung schreiten. Es sind fün f Anträge ein
gebracht. Zuerst der Antrag des Abg. G n ttm a n , dahin 
lau tend : „D e r  hohe Landtag genehmige den vom LandeS- 
Ansschiisse beantragten Erweiternngsban deS Spitalgebändes 
in  dem projeetirten Umfange und in  dem veranschlagten 
Kostenaufwand!: pr. 13.597 ff. 16 kr. ans dem Landes- 
Fonde. D e r hohe Landtag ermächtige den LandeS-Ansschnß 
zur Durchführung des gedachten Baues gegen seinerzeitige 
Vorlage der dießfälligen Banrechnnng an den h. Landtag."

An diesen reihen sich die Anträge des H errn LandeS- 
gerichtsratheS B ro lich  nnd des H errn v. Wnrzbach, welche 
dahin lauten, „daß der B a n  zn geirehmigen sei, daß aber 
die Kosten vorschußweise anS dem LandeSfonde einstweilen 
zu bestreiten sind. Daß weiters der Landes - Ausschuß 
ermächtiget werde, wegen provisorischer Unterbringung der 
Gebärenden in eine passende Loealität fü r die D auer der 
beantragten Zubanführnng im hiesigen Kranken - und Gebär- 
hanse nnverweilt Sorge zu tragen, nnd die dießfälligen

Kosten gegen seinerzeitige Vorlage der Rechnung an den 
Landtag ans Landesmitteln zu bestreiten."

Zunächst kommt dann der Antrag des H errn Abg. D r .  
T om an , der dahin lautet:

1. D ie  Erweiterung des allgemeinen Krankenhauses in  
Laibach durch Anfsetznng eines zweiten Stockwerkes 
ans den nördlichen Track sei eine Nothwendigkeit. 
(Also im  Prinzipe.)

2. D e r Aufbau sei ehemöglichst zu bewerkstelligen, jedoch 
seien zn dem Zwecke vorher folgende nnd überhaupt 
alle nothwendigen Vorfragen in 's  K lare zu stellen: 
D e r Conenrrenz-Obliegenheit a llfä lliger Fonde, beson
ders der Hauptstadt Laibach —  des zwischen einem 
verständigen Architeeten nnd den bezüglichen S p ita ls 
ärzten ans S an itä ts  - Rücksichten zn vereinbarenden 
nnd vorzulegenden Bauplanes —  der A r t  und Weise 
der Durchführung des Bauplanes.

3. Z u r  Erhebung und ehethunlichen weiteren Bericht
erstattung darüber sei der Antrag dem Landes-A us
schüsse, welcher durch drei andere M itg lie d e r des Land
tages zn verstärken sei, zurückzugeben.

Endlich ist der vierte Antrag jener des Herrn Abg.
: K rom er, welcher dahin la u te t: „D e r  hohe Landtag wolle 
j beschließen, der Landes-Ansschnß habe die bisherigen Erhe- 
! bringen, betreffend die Aufstellung eines zweiten Stockwerkes 

ans den nördlichen T he il des Spitalgebändes, nachfolgend 
zu ergänzen: a) ans G rund eines zehnjährigen D urch
schnittes genau zu e rm itte ln , welche Anzahl der S ta d t 
Laibach angehöriger Kranker oder Gebärender, und welche 
Anzahl derselben vom Lande oder aus andern Kronländern 
im  Laibacher S p ita le  bisher alljährlich unterbracht wurden; 
1>) nach dem Verhältnisse dieser durchschnittlichen Anzahl 
die auf die S ta d t Laibach entfallende Tangente der veran
schlagten Gesammtkosten zn berechnen; endlich-:) wenn diese 
Tangente zn dem Ländes-Beitrage der S ta d t Laibach gegen 
jenen des flachen Landes in mehr nnverhältnißmäßiger Höhe 
sich darstellen sollte, wegen wenigstens theilweiser Ueber
nahme der ans die S ta d t Laibach entfallenden Kosten-Tan- 
gen'te m it dem hiesigen Stadtmagistrate die Verhandlung 
zn pflegen."

Unter diesen Anträgen entfernt sich vom ersten Antrage, 
nämlich vom Anträge des Herrn Abg. G nttm an, am meisten 
der Antrag des H errn Abg. K rom er, welcher sich auch im 
Prinzipe noch nicht ausgesprochen haben w ill, sondern nu r 
Borerhebnngen beabsichtigt. Ich bringe also diesen verta
genden Antrag vor Allem zur Äbstimninng.

Abg. G ra f Anton A u e r s p e r g :  Ich  wollte noch 
bemerken, daß rücksichtlich keines der vorliegenden Anträge 
bisher die Unterstützungs-Frage gestellt worden ist. (R u fe : 
Ganz rich tig !) Auch in  der provisorisch angenommenen 
Geschäfts-Ordnung w ird  die S te llung der Unterstützungs- 
Frage verlangt.

P r ä s i d e n t :  N u r bei selbstständigen Anträgen, die 
nicht vom Ausschüsse ausgehen —  so vie l ich mich wenig
stens erinnere —  in der Geschäfts-Ordnung gelesen zu haben.

Abg. D  e s ch m a m t :  H e rr P räsident! Ich glaube, 
daß der Antrag des Abg. G nttm an der nämliche is t, wie 
der des Ausschusses. Ich  glaube also, es wäre der Antrag 
des Ausschusses zur Abstimmung zn bringen; und ans dem 
Antrage des Abg. G nttm an wäre einzig der Punkt zur 
Abstimmung zn bringen, welcher den Kostenbetrag m it 13597 f l.  
16 kr. festsetzt. Dieses wäre der einzige abweichende M om ent 
des G nttm an’schen Antrages von dem Antrage des A ns- 

; schusses. Wenn also der Antrag des Ausschusses bei der 
! Abstimmung angenommen w ir d , so wäre dann aus dem



Guttinairschcn Antrage nur mehr der Punkt bezüglich der 
Kostensumme zur Abstimmung zu bringen. Ich  muß auch 
noch Folgendes erklären: Ich  habe einen Antrag eingebracht, 
wenngleich nu r m ündlich, ich ziehe jedoch eben m it Rücksicht 
auf die Aufklärungen, welche H e rr D r .  S uppan dießfallö 
gegeben h a t, und in  der weitern Berücksichtigung, daß 
H e rr v. Wnrzbach dicßfalls auch einen Antrag eingebracht 
h a t, wegen zeitweiliger Unterbringung des Gebärhauscs 
das Erforderliche vorzukehren, nunmehr denselben zurück.

Abg. K r o m c r :  Ich  glaube, von allen hier einge
langten Antrügen ist jener des H errn  D r .  Tom an vom ; 
Ausschuß - Antrage am meisten entfe rnt, denn D r .  Toman 
allein beantragt den Ausschuß-Antrag vorläu fig  abzulehnen 
und Erhebungen einzuleiten. Ich  habe erklärt, daß ich nichts 
dagegen hätte, wenn der B a u  bei vorhandener D ring lich 
keit auch sogleich in A n g riff genommen w ird ,  jedoch unter . 
dem Vorbehalte, daß die Kosten nur vorschußweise bestritten 
werden. Ich  habe mich also dem Znsatzantrage dcS Herrn 
Abg. B ro lich  angeschlossen, und dieser Antrag ist nach meiner 
Anschauung vom Ausschuß-Anträge minder entfernt, w e il 
er im  Ganzen m it dem letzteren bis auf den Punkt im  E in 
klänge is t, daß die Kosten nu r vorschußweise zu bestreiten 
wären. Dieser Antrag käme also als zweiter zur Abstim
mung. —  D e r noch minder sich entfernende Antrag ist der 
des Abg. G u ttm a n , denn er stimmt im  Wesen m it dem 
Ausschuß-Anträge überein bis aus den einzigen Punkt, daß ; 
in  seinem Antrage auch der Kostenbetrag ausgeworfen ist. 
Dieser käme also als der dritte zur Abstimmung. —  M e in  
Antrag ist ein Znsatzantrag, der den B a u  nicht beirrt, 
sondern nur die Frage über Bestreitung der Kosten geregelt 
wissen w i l l ;  a ls Znsatzantrag käme er also als der letzte 
zur Abstimmung.

P r ä s i d e n t :  I n  diesem Antrage ist aber noch nicht 
im  Prinzipe sich ausgesprochen worden. Derselbe lautet rein 
nu r auf Vornahme von Vorcrhebungcn, und spricht sich 
im  Prinzipe noch gar nicht aus.

Abg. K r o m  e r :  Eben aus dem Grunde habe ich 
nachträglich erklärt, daß ich gegen die vorschußweise Deckung 
der Kosten und im Falle eines derartigen Vorgehens gegen 
den sogleichcn B a u  nichts einzuwenden habe.

P r ä s i d e n t :  D a nn  ist cs etwas Anderes.
Abg. D r .  T o m a n :  H e rr Landeshauptmann, ich bitte 

nochmal um 's W o rt. M e in  Antrag ist allerdings der weitest 
gehende, aber nicht aus dem G runde, als wollte ich den i 
B a u  aufgehoben haben, sondern ich habe ausdrücklich im  
Schlußsätze gesagt, daß der vorliegende Antrag des Landcs- 
Ausschusseö einem verstärkten Ausschüsse zur „e h  e th  ä n 
l ic h  e n "  Berichterstattung zugewiesen werde, und ich glaube, 
dieser Ausdruck enthalte in  sich gewiß den Term in der 
kürzesten Z e it ,  aber in m erilo  ist er der weitest gehende, 
weil ich zwar im  Prinzipe die Nothwendigkeit des Baues 
anerkenne, früher aber die von m ir  berührten Vorfragen 
erwogen haben w ill.

P r ä s i d e n t :  Nach der vom H errn Abg. Krom cr
abgegebenen Erklärung ist sein Antrag beinahe gleich m it 
jenem des H errn v. Wurzbach und des H errn  Bro lich. 
E s ist also jetzt unter den vorliegenden Anträgen der des 
H errn  D r .  Tom an am entferntesten vom ursprünglichen, 
und ich bringe ihn zuerst zur Abstimmung. Diejenigen 
H e rren , welche m it dem Antrage des Herrn D r .  Tom an 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (D e r A ntrag
steller allein erhebt sich.) D e r Antrag ist gefallen.

Abg. B r o l i c h :  H e rr Landeshauptmann, ich habe 
meinen Antrag eben wegen Kürze der Ze it nicht schriftlich 
gestellt, und es dürfte dieses vielleicht nicht nothwendig sein, j

w eil nach demselben nur ein W o rt in den Ausschuß-Antrag 
einzuschalten ist.

P r ä s i d e n t :  D ann bringe ich den Antrag des H errn  
v. W nrzbach, vereint m it dem des H errn  LandeSgcrichts- 
rathes K ro m cr, zur Abstimmung. (R u fe : B ro lic h !)

Abg. B r o l i c h :  M e in  Antrag w ird  wohl zunächst 
zur Abstimmung kommen. H e rr v. Wnrzbach hat sich dem
selben m ir  angeschlossen; ebenso H e rr K rom cr und der des 
letzteren ist nur ein Zusatzantrag zum Ausschuß - Antrage, 
welcher durch die von m ir beantragte Einschaltung verbes
sert werden sollte.

P r ä s i d e n t :  D e r Antrag des H errn Abg. B ro lich  
lautet dahin, daß der B a n  in der festgesetzten Sum m e von 
13.597 fl., jedoch nur vorschußweise ans dem Landesfonde 
zu genehmigen wäre; dann liegt auch noch der Antrag des 
H errn  v. Wnrzbach v o r, der dahin geht, daß der Landes- 
Ansschnß zu beauftragen sei, fü r  die E ru irnn g  eines gehö
rigen Locales fü r Gebärende Sorge zu tragen; und dann 
der Zusatzantrag des H errn  Abg. Krom cr, daß einige nach
trägliche Erhebungen und Verhandlungen zu pflegen wären.

Also jene Herren, welche m it dem Antrage des H errn  
Abg. B ro lich  und dem Znsatzantrage des H errn  Abg. Kromer 
einverstanden s ind , bitte ich, sich zu erheben.

Abg. K r o m c r :  Ich  b itte , zuerst den des H errn  
Abg. B ro lich  zur Abstimmung zn bringen.

P r ä s i d e n t :  D a s  habe ich ja gethan. D e r Antrag 
des Abg. B ro lich  geht einfach dahin, den B a n  zu geneh
migen, die Kosten aber nur vorschußweise ans dem Landcs- 
fonde zu bestreiten.

Abg. D r .  T o m a n :  D e r H e rr Abg. B ro lich  hat in  
den Ausschuß - Antrag nur ein W o rt eingefügt , cs müßte 
also vor der Abstimmung doch der Antrag des Landcs- 
Ausschnsses m it der beantragten Einschaltung vorgelesen 
werden.

Abg. B r o l i c h :  Ich  werde meinen Antrag vorlesen, 
H e rr Landeshauptmann. M e in  Antrag ging dah in , cs sei 
über den Antrag des Landes-Ausschusses m it Zusatz des 
W ortes v o r s c h u ß w e i s e  abzustimmen. D e r gcsammte 
Antrag w ird  demnach lau ten : „D e r  hohe Landtag wolle
beschließen, es sei zur Erweiterung des hiesigen allgemeinen 
Krankenhauses die Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf 
den nördlichen T rac t des Spitalgcbändcs zu veranlassen, 
und es sei der dießfällige Aufwand vorschußweise aus dem 
disponiblen Cassabcstande des LandcSfondes zu decken." —  
M e in  Antrag geht also ans die Einschaltung des W ortes 
„vorschußweise", und ich b itte , nun hierüber die Frage 
zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche m it diesem Antrage 
in der eben vorgelesenen Form  einverstanden sind, wollen 
sich erheben. (Geschieht.) Es sind nur 15 S tim m en dafür. 
D e r Antrag ist also in der M in o r itä t.

Abg. K r o m c r :  Ich  bitte, jetzt den Ausschuß-Antrag 
wörtlich zur Abstimmung zn bringen; ich glaube, der kommt 
jetzt an die Reihe.

P r ä s i d e n t :  Ich  bringe also nunmehr den Anöschuß- 
Antrag zur Abstimmung.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W n r z b a c h :  Ich  
b itte , H e rr Landeshauptmann, cs sind Zweife l über die 
Abstimmung vorhanden. Vielleicht wollten H e rr Landes
hauptmann die Gegenprobe dicßfalls machen.

P r ä s i d e n t :  Ich  bitte also jene Herren, welche m it 
dem vorigen Antrage nicht einverstanden waren, sich zu 
erheben. (Geschieht; nach der Zählung.) Es sind 1 7 ;  es 
war also die Abstimmung richtig.

Landeshauptm anns-Stellvertr. v. W n r z b a c h :  D a nn  
wäre ja  der ganze Antrag als abgelehnt anzusehen, w eil w ir



3 4  sind. (Unruhe.) Ich  würde, wenn der geringste Zweife l 
dießfalls obw alte t, bei der hohen Wichtigkeit des Gegen
standes den A ntrag auf namentliche Abstimmung stellen. 
W enn das hohe Hans nämlich g laub t, das; dießfalls ein 
Zw e ife l obwaltet, so wäre die namentliche Abstimmung ein
zuleiten. (R u fe : E s ist ja  schon abgestimmt.) Ich  glaube, 
es w ar schon die M a jo r itä t  da. (R u fe : Es ist schon ab
gestimmt, wozu noch einen namentlichen A n ru f!)  Es scheint 
aber doch tut ganzen Landtag ein Zw eife l obzuwalten, ob 
die Abstimmung richtig w a r , oder nicht. Wenn übrigens 
H e rr Landeshauptmann den Ausspruch thun w o llte , daß 
die M a jo r itä t  auf der einen oder ans der andern Seite war, 
so wäre die Sache abgethan.

Abg. D e r b i t s c h : Es ist ja  kein Zw eife l vorhanden, 
ich habe mich der Abstimmung ganz enthalten.

P r ä s i d e n t :  D a n n  ist die namentliche Abstimmung 
noch weniger nothwendig.

Abg. K r o m  e r :  Ich  bitte, jetzt den Ausschuß-Antrag 
zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich  bringe nunmehr den Antrag des 
Landes-Ausschusses zur Abstim m ung, der dahin lau te t: 
„D e r  hohe Landtag wolle beschließen, es sei zur Erweite
rung des hiesigen allgemeinen Krankenhauses die Aussetzung 
eines zweiten Stockwerkes ans dem nördlichen Tracte des 
Spitalgcbäudes zu veranlassen, und cs sei der dicßfällige 
Aufwand ans den disponiblen Cassabeständen des Landcs- 
fondcs zu decken." Diejenigen H e rren , welche m it dem 
Antrage des Landes - Ausschusses einverstanden sind, bitte 
ich , sich zu erheben. (Geschieht.) Auch dieser Antrag ist 
gefallen. Es muß also die Sache ans sich beruhen?

Abg. D e s c h m a n n :  Ich  glaube, cs wäre noch der 
Zusatzantrag des H errn Abg. G nttm an bezüglich des Kosten- 
anfwandcs im  Betrage von 13.597 fl. zur Abstimmung 
zu bringen.

Abg. B  r  o l  i ch: Es gibt keinen Zusatzantrag, wenn 
der Hauptantrag gefallen ist. E in  Zusatzantrag kann nur 
dann zur Sprache kommen, wenn der Hauptantrag ange
nommen worden ist; der Hauptantrag ist aber soeben gefallen.

Abg. K r o m  e r :  Ich  b itte , jetzt meinen Antrag zur 
Sprache zu bringen.

Abg. D r .  S  n p p a n : Ich bitte um daS W ort. Nach 
dem nämlichen Grundsätze, welchen H e rr B ro lich  aus
gesprochen hat, daß, nachdem der Hauptantrag gefallen ist, 
der Zusatzantrag dcS H errn G nttm an nicht zur Sprache 
koinmcn kann, kann auch über den Antrag des Herrn Kräuter 
nicht mehr abgestimmt werden, da er denselben ebenfalls 
ausdrücklich nur als einen Zusatzantrag zu jenem der Herren 
Abg. v. Wnrzbach und B ro lich  erklärt hat. (R u fe : Ganz 
r ic h tig !)

Abg. K r o m  e r :  Ich  bitte mit das W ort. Meine 
Erklärung w ar alternativ. Ich  habe gesagt, daß ich ein
verstanden se i, wenn auch der B a u  sogleich vorgenommen 
und wenn der Kostenbetrag vorschußweise bestritten werde; 
nu r wünsche ich jedenfalls die Concurrcnz-Fragc festgestellt 
zu wissen, ob dieß schon nach der Inangriffnahm e des 
B aues geschieht, oder vor derselben, das sei m ir glcich- 
g ilt ig . Nach dem Gesagten muß also mein Antrag, betref
fend die Concurrcnzfragc, jedenfalls zur Abstimmung kommen.

Abg. D r .  T o m a n :  Ich b itte , H e rr Landeshaupt
mann. Ich  muß den Antrag des H errn Krom cr und die 
W orte , die er eben gesprochen, unterstützen, und ich glaube, 
daß nu r durch diese Abstimmung aus dem Bruche der 
S tim m en das zu retten is t, was gerettet werden soll und 
kann. D a s  h. HanS hat sich ausgesprochen gegen den unbe
dingten Antrag des Landes - Ausschusses, hat sich ausge
sprochen auch dagegen, daß bloß vorschußweise ans dem

LandeSfonde gebaut werden so ll; vielleicht w ird  sich das 
h. Hans dahin anssprechen, daß unter dieser Bedingung 
der vorschnßweiscn Leistung und m it dem Zusatzantragc des 
Herrn Krom cr der B a u  dcS S p ita les  geschehen könne.

Abg. B r o l i c h :  D a r f  ich bitten. Ich bin der Ansicht, 
wenn A lles verloren gegangen is t, läßt sich nichts mehr 
retten. A lle Hanptanträge sind gefallen. H e rr K rom cr w ill 
seinen Antrag ausdrücklich als Zusatzantrag des Ausschuß- 
Antrages selbst oder meines A ntrages, welcher nur eine 
Verbesserung des Ausschuß-Antrages is t, ansehen. N un 
sind diese beide Anträge gefallen; da läßt sich nach meiner 
M einung durchaus nicht mehr ein Zusatzantrag als ein 
selbstständiger Antrag zur Abstimmung bringen. H r. Kromer 
hat bestimmt erk lä rt: „ Ic h  betrachte meinen Antrag als 
Zusatzantrag, und Anträge müssen so zur Abstimmung gebracht 
werden, wie sic vorgebracht, ober wie dieselben erklärt wurden. 
Es läßt sich also fein Antrag nicht mehr als selbstständig 
rehabilitiren, nachdem er ihn bereits als Zusatzantrag erklärt 
hat, und ich glaube, wie H e rr D r .  S nppan behauptet hat, 
daß dieser Antrag nicht mehr zur Abstimmung kommen könne.

Abg. D r .  T o m a n :  Ich b itte , H e rr Landeshaupt
mann , das HanS darüber zu befragen.

P r ä s i d e n t :  J a  Wohl.
Abg. G ra f Anton A u e r s p e r g :  D a r f  ich das W o rt 

erbitten. B e i einer aufmerksamen Verfo lgung der Debatte 
und Abstim m nng, glaube ich, dürfte cs sich herausstellen, 
daß die verschiedenen Anträge hauptsächlich aus dem Grunde 
keine M a jo r itä t  erlangt haben, weil man über den Rechts- 
Punkt der Concnrrenzpflicht nicht int Reinen ist. Ich  werde 
m ir daher, wenn nicht ein anderer Antrag gestellt w ird , 
der diesem M ange l abhelfen würde, erlauben, den Antrag 
zu stellen, daß rein zur Erwägung der Rechtsfrage der 
Concurrenzpflicht in  diesem Gegenstände ein Ausschuß ge
bildet werde, welcher m it der größten Beschleunigung dar
über Bericht zu erstatten haben würde, und dieser würde 
nach meinem Antrage zn bestehen haben aus dem in m erilo 
vollkommen in fo rm irten  Landes-Ausschüsse, verstärkt durch 
eine beliebige Anzahl von Landtags - M itg liedern .

Abg. D r .  T o m a n :  Ich  b itte , H e rr Landeshaupt
mann , das Haus darüber zu befragen, ob der K rom er'- 
sche A n tra g , welcher den Antrag des Landes - Ausschusses, 
m it dem Zusatze „vorschußweise", zu seinem Eigenen ge
macht ha t, zur Abstimmung gebracht werden soll. W as 
den Antrag des H errn Grafen Auersperg b e trifft, so muß 
ich mich ans zwei Gründen dagegen anösprcchen:

Erstens, w e il cs jetzt nicht mehr Z e it is t, nach dem 
Schluß der Debatte diesen Antrag zu stellen, und

Z w e itens, weil mein Antrag eben diese beiden Punkte 
enthalten h a t, und darüber verneinend abgestimmt worden 
ist. (R u fe : Schluß.)

Abg. D e s c h m a n n :  Ich b itte , H e rr Landeshaupt
mann. Es wäre sehr bedauerlich, wenn der S p ita lb au  in 
Folge unseres Beschlusses ganz unterbleiben soll. Ich  sehe 
nur einen einzigen A usw eg, es ist der Antrag dcS Herrn 
G n ttm a n , gegen welchen ich zwar meine Bedenken geäußert 
habe, der jedoch nicht zurückgezogen wurde. Es hat sich 
weder der H e rr Landeshauptmann, noch H err Gnttm an 
erklärt, daß er zurückgezogen worden; ich glaube also jeden
fa lls ,  daß der Antrag des H errn G nttm an zur Abstim
mung kommen so ll, und ich ersuche das h. H aus, zu be
denken, daß, wenn fü r w ir  den B a n  nichts thun, so ist eo 
ipso diese wichtige Angelegenheit des Spita lbancs fü r heuer 
wieder gar nicht erledigt, indem ich nicht sehe, wie nach
her diese Angelegenheit nochmals in  diesem Hanse zur B e 
rathung kommen kann. (B ravo .)



Abg. B  r  o l i  ch: Aber der Antrag des H errn G u tt- 
man ist nur ein Zusatzantrag, und ein Znsatzantrag kann 
unmöglich zur Abstimmung kommen, wenn der Hauptan- 
trng f ä l l t , sonst würden m ir eine Geschäftsordnung her
vorrufen , die eigentlich keine O rdnung ist. (R u fe : Schluß, 
Schluß.)

P r ä s i d e n t :  Es wäre also noch zur Abstimmung 
zu bringen, ob noch über den Znsatzantrag des Abg. Kromer 
abgestimmt werden soll. (R u fe : Jach W ir  wollen also 
über das abstimmen! Jene H e rre n , welche damit einver
standen s ind , daß der Zusatzantrag des Herrn Kromer noch 
in  Erwägung gezogen und zur Abstimmung gebracht werde, 
Jene bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht).

E s ist die offenbare M a jo r itä t.
Ich  bringe also den Antrag des Abg. Kromer noch

m als zur Abstim m ung, welcher dahin lau te t, daß der h. 
Landtag beschließen w o lle , die Vornahme der Erweiterung 
des Z iv ils p ita lc s , in  d e m ...............

Abg. B a ro n  A  p f a l t c r n : W ie lautet beim der A n 
trag des H errn  K rom er? Ich  ersuche ihn vorzulesen.

P r ä s i d e n t :  E r lau te t: „D e r  h. Landtag wolle 
beschließen, der Landes-Ausschuß habe die bisherigen E r 
hebungen, betreffend die Aufstellung eines zweiten Stock
werkes auf den nördlichen T h e il des Spitalgcbäudcs nach
folgend zu ergänzen:

a) A u f G rund eines 10jährigen Durchschnittes genau zu 
erm itte ln , welche Anzahl der S ta d t Laibach angehö- 
rigcr Kranker oder Gebärender, und welche Anzahl 
derselben vom Lande oder aus anderen Kronländern 
im  Laibacher S p ita le  bisher alljährlich untergebracht 
w urden ;

I») nach betn Verhältnisse dieser durchschnittlichen Anzahl 
die aus die S ta d t Laibach entfallende Tangente der 
veranschlagten Gesammtkosten zu berechnen, endlich 

c )  wenn diese Tangente zu dem Landesbeitrage der S ta d t 
Laibach gegen jenen des flachen Landes in  mehr un- 
verhältnißmäßiger Höhe sich darstellen sollte, wegen 
wenigstens theilweiser Uebernahme der auf die S ta d t 
Laibach entfallenden Kosten-Tangente m it dem hiesigen 
Stadtmagistrate die Verhandlung zu Pflegen.
H ie r werden also nu r Vorcrhebungen in Vorschlag 

gebracht. Ich  bringe diesen Antrag zur Abstimmung wie 
er da ist. Jene H e rren , welche m it diesem Antrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben.

Abg. T o m a n :  Ich  b itte , daß zuerst der Antrag 
des H errn  G uttm an zur Abstimmung komme.

P r ä s i d e n t :  Ich  habe mich an das gehalten, was 
die Versammlung beschlossen hat.

Abg. D r .  T o m a n :  J a ,  die Versammlung hat be
schlossen, daß der Antrag zur Abstimmung komme; er ist 
ein Zusatz zu dem Hauptantrage des Landes - Ausschusses, 
welchen Antrag G uttm an rectific irt hat durch Einstellung 
des Ziffcransatzes. Nachdem der Antrag des Landes-Aus
schusses gefallen is t, w ird  der Antrag des H errn G uttm an 
als Hauptantrag anzusehen sein, an welchen sich der Zusatz
antrag des H errn Krom er anlehnt.

P r ä s i d e n t :  D e r Antrag des H errn  G uttm an 
la u te t:

„D e r  h. Landtag genehmige den vom Landes-A us
schüsse beantragten Erweiterungsbau des Spitalgebttndes in 
dem projectirten Umfange und veranschlagten Kostenauf- 
wande per 13.597 f l.  16 kr. ans dem Landcsfonde. D e r 
h. Landtag ermächtige den Landes-Ausschuß zur Durchfüh
rung des gedachten Baues gegen seincrzeitige Vorlage der 
dicßfälligen Baurechnung an den h. Landtag."

Wenn die Herren also m it diesem Antrage einver
standen s ind, so belieben sic sich zu erheben. (Geschieht.) 
Es ist die bedeutende M a jo r itä t.  E r ist angenommen. 
(Nach einer kurzen Unterbrechung): H e rr v. Wnrzbach hat 
seinen Antrag in Bezug auf die provisorische U nterbrin- 
guug der Gebärenden während der D auer der Baulichkeiten 
zurückgezogen.

W ir  kommen jetzt zum zweiten Gegenstände der Tages
ordnung , nämlich zum Vortrage wegen Errichtung einer 
gemeinsamen Irrenans ta lt fü r  K ra in  und Steierm ark. Nach
dem dieser Gegenstand aber auch von Wichtigkeit ist und 
längere Z e it in  Anspruch nehmen dü rfte , so werde ich ihn 
als ersten Punkt ans die Tagesordnung der nächsten S itzung 
setzen.

Ich  muß mm das Publikum  ersuchen, sich einen Augen
blick zu entfernen.

(Nach Entfernung der Zuhörer fo lg t eine fünfzehn 
M in u te n  währende vertrauliche S itzung. —  Nach W ieder
aufnahme der öffentlichen S itz u n g ):

Abg. D r .  B  l  e i  w c i  s : Ich  bitte um das W ort. 
D a m it das h. Hans in  Kenntniß ist, welchen Gegenstand 

daS Prcßvergchen bedingt, so bitte ich um die Genehmigung, 
daß ich den kurzen, etwa 20zciligcn A rtike l, der beanstän
det w ir d , hier vorbringe, dam it das h. Haus auf G rund
lage dessen seine weitern Verhandlungen einleiten kann. 
(L ies t):

I  z  s a v i  n  s k e  d o l  i  n c. —  N e k te r i n o ta r j i 
na  S ta ja rskem  so zače li v sm is lu  m in is terskega  
ukaza  od t i 5. M arca  lega le ta  po zah tevan ju  
s tra n k  slovenske p ism a de la ti. To zved ivš i c. k. 
okrožna sodn ija  v C e lju  je  u n id a n  razpos la la  do
t i  enim  c. k. o k ra jn im  sodn ijam  pismo sledečega 
obsežka :  * )  „ M i t  Rücksicht auf d ie , diesem Gerichtshöfe 
vermöge des 12. Hanptstnckes der N o ta ria ts-O rdnung zuste
henden Oberaufsicht über seine Notare liegt demselben daran, 
eine richtige Kenntniß von der A r t  ihrer Geschäftsführung 
in  sprachlicher Beziehung zu erlangen. M a n  ersucht dem
nach ehemöglichst anher bekannt zu geben, in  welcher Sprache 
der dortige N o ta r die Urkunden und sonstigen Eingaben 
und Schriften fü r  Parte ien , dann die ihm  als Gerichts- 
kommissür übertragenen gerichtlichen Am tshandlungen, ob 
nämlich in  deutscher oder slovenischcr Sprache anszunchmcn 
p fleg t." —  T a poz iv  se o p ira  na  predlog nekega 
gosp. svetovavca omenjene sl. so d n ije , k i  p ra v i, 
da se s l iš i,  da. m nogi n o ta r j i  v svo jih  n o ta rsk ih  
pa tu d i d ru g ih  sodn išk ih  o p ra v il ih , in  še celo 
p ro t i v o lj i  svo jih  s t r a n k , se edino le slovenskega 
je z ik a  p o s lu ž u je jo , in  ta k o ** )  „d ie m it der hohen 

j Justiz-M in is teria l-V erordnung vom 15. M ä rz  dieses Jahres 
d e r  s l  o v e n i s ch c n S p r a c h e  g e m a c h t e n  Z  n ge
st ä n d n i s s e a u s c i n c d e m o n st r  a t  i  v c W  c i s c m i ß 
b r a u c h e n . "  Radovedni smo s liš a t i ,  k a j bode sl.

* )  I n  wörtlicher deutscher Ucbersctzung :
„A  n S b c ir. S  a n n t h a le .  E inige Notare in  Steierniark 

haben im  S inne der M in is te ria l -  Verordnung vom 15. M arz 
d. I .  begonnen, nach dein Begehren der Parteien slovcnischc 
Schriften zu verfassen. D as k. k. Kreisgcricht in  C ill i  hat, nach
dem es zur Keniitiiist davon gelangte, vor Kurzem den betref
fenden k. k. Bezirksgerichten eine Zuschrift nachstehenden In h a lts  
übersendet:

* * )  I n  wörtlicher deutscher Uebersetzung :
„Diese Aufforderung gründet sich ans den Antrag eines H errn 
Rathes des genannten löbl. Gerichtes, welcher sagt, es sei zu 
hören, dast viele Notare in  ihren notariellen j aber auch in  an
deren gerichtlichen Geschäften und sogar selbst gegen de» W illen  
ihrer Parteien sich einzig nu r der slovcnischen Sprache bedienen, 
und so . . .  .



okrožna sodn ija  t is t im  n o ta rje m  s to r i la , U teri 
ljudem  po domače p ism a izde lu je jo . N ad jam o se, 
da bo v r le  možake p oh va lila  , ke r vsled višega c. k. 
m in is t, u kaza  od to .  M a rca  tega le ta  d j a n s k o  
dokazu je jo  da je  „m öglich" in  „thun lich" tu d i v s lo -  

•venskem je z ik u  o p ra v lja t i s lužb ine  o p rav ila  in  
tako p r ip o m o č i, da sc spo lnu je  on i vkaz m in i-  
s te rsk i * ) .

D a s , meine H e rren , ist der beanständete Artike l in  
feinem vollen Inh a lte .

916g. D r .  T o m a n :  Ich  bitte um daö W ort. Es 
handelt sich hier da rum , ob der h. Landtag seine Zustim 
mung gebe, daß die gerichtliche Verfo lgung gegen H errn 
D r .  Johann B le iw e is  wegen des uns mitgetheilten began
gen sein sollenden Vergehens, weiter geführt werde oder nicht.

W ir  haben den A rtike l gehört; wenn man das be
zügliche Strafgesetz zur Hand n im m t, so kann man sich 
beiläufig den E rfo lg  im  Voraus in  seinem In n e rn  bilden, 
welcher insbesondere bei der Unabhängigkeit und Gerechtig
keit unserer Justiz zu erwarten ist. D a s  angeschuldigte 
Vergehen ist ferner in  politischer Beziehung kein solches, 
daß dadurch die öffentliche Ruhe und die öffentliche Sicher
heit in  irgend einer Beziehung a lte rirt w ird . H err D r .  
B le iw e is  ist Landes - Ausschuß - M itg lie d  , in  so vielfacher 
Beziehung in  Anspruch genommen, selbst sehr thätig im  
Hanse, aus allen diesen G ründen, ohne in  eine uns nicht 
zustehende K ritik  wegen der Untersuchung einzugehen, erlaube 
ich m ir ,  dem h. Landtage den 9lntrag zu stellen; der h. 
Landtag wolle beschließen, die gerichtliche Verfolgung gegen 
H errn  D r .  Johann B le iw e is  wegen des angeschuldigten 
Vergehens nach §. 309 und 310  S t .  G . sei im  S inne  
des Im m unitä ts-G esetzes bis zur Schließung der Land
tags - Session zu sistiren.

Ich  werde den Antrag niederschreiben.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W o r t?
Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W  u r  z b a ch: Ich 

würde m ir  erlauben, diesen Antrag des H errn  D r .  Tom an 
zu unterstützen. E s ist uns vom H errn Landeshauptmann 
der Anlaß vorgetragen worden, weßhalb H e rr D r .  B le i
weis in k r im in ir t w ird ;  derselbe ist jedenfalls nnbedentend, 
die Sache an sich ist zwar der richterlichen Entscheidung 
vorbehalten und in dieser Richtung können w ir  hier gar 
nicht eingehen, jedoch kann man schon hier aussprechen, daß 
die Sache von keiner solchen Bedeutung ist, daß der D rang  
vorhanden w ä re , diese Untersuchung fortzusetzen. Es ist 
bereits gesagt worden, daß H err D r .  B le iw e is  M itg lie d  
des Landes - Ausschusses ist und nun bemerke ich, daß die 
Z a h l unserer Landtags - 9lbgeordneten fü r die M a f ia  der 
Geschäfte, die w ir  zu bewältigen haben, eine geringe ist. 
Jede Strafnntersnchnng macht auf den Betreffenden ohne 
w e ite rs , wenn er sich noch so unschuldig w e iß , einen außer
ordentlich unangenehmen, seine Geistesthätigkeit beirrenden E in 
druck. W ir  wissen, daß H e rr D r .  B le iw e is  ein sehr thätiges 
M itg lie d  des Landes-Ansschusses is t , und erwarten von ihm 
eine große und eine den Landtag sehr förderliche Unterstützung 
in  den Verhandlungen bed Hanfes. W ir  müssen wünschen, 
daß ihm  seine volle Geistesfreiheit gewahrt werde. Ich 
glaube daher, es ist im  Interesse des Landes gelegen, daß

*) I n  wörtlicher deutscher Ncbersetzuiig :
„W ir sind begierig zu hören, was das löbl. Kreisgrricht jenen 
Notaren thun werde, ivelche den Leuten in der Mnttei spräche 
Schriften verfassen. W ir erwarten, daß cs die edlen Manner 
beloben werde, da sie in Gemäßheit der h. k. f. Ministerial- 
Vcrordnung vom 15. Mitrz d. I .  durch d ie  T h a t  belveisen, 
daß cs „möglich" und „thnnlich" ist, auch in slovcnischer Sprache 
amtliche Geschäfte zu besorgen, und dadurch beizutragen, daß 
jene Ministerial-Berordnnng erfüllt werde."

w ir  uns dahin aussprechen, daß die llntersuchnng gegen 
Herrn D r .  B le iw e is , die ich nur sehr bedauern kann, sistirt 
werde. Ich  muß sagen, ich bin Rechtsmann, und wenn 
ich diesen A rtikel gelesen hä tte , wäre m ir  nie eingefallen, 
dießfalls eine Jnkrim ina tion  gegen ihn erheben zu wollen. 
(B ra v o ! B r a v o !) Ich  achte den Ausspruch der Behörden 
und Gerichte in  jeder Beziehung; ich erlaube m ir  dießfalls 
auch keine K r it ik ,  sondern ich habe nu r gesprochen von 
meiner eigenen Ansicht, welche Ansicht von vielen Rechtsver
ständigen getheilt werden dürfte. Ich kann daher nur aus 
vollster Ueberzeugung gegen den h. Landtag den Wunsch 
aussprechen, daß die Suspension der Untersuchung gegen 
unser sehr geehrtes M itg lie d  von dem h. Landtage, und 
wenn ich so frei sein d a rf, beizusetzen, einstimmig beschlos
sen werde. (B ra v o ! B r a v o !)

Abg. D r .  S u p p a n :  D ie  M it th e ilu n g , welche dem 
h. Hause von Seite des k. k. Landesgerichtes geworden ist, 
hat gewiß alle M itg lied e r desselben ans das Schmerzlichste 
berührt; schmerzlieh nicht bloß wegen der Persönlichkeit, 
welche dadurch getroffen w ird ,  sondern noch weit schmerz
licher, weil es uns zeigt, bei welchem Zustande sich bei 
und die sogenannte freie Presse noch befindet, wie weit w ir  
noch davon entfernt sind, in  einem wirklichen Rechtsstaate 
zu leben. S o  lange bei uns nach Gesetzen Recht gespro
chen w ird ,  so lange Handlungen , welche das Gebiet der 
P o litik  berühren, nach Gesetzen beurtheilt werden, welche 
dem gestürzten Systeme ihren Ursprung verdanken, in  so 
lange ist von einer Freiheit des Einzelnen, von einer freien 
Presse, von einem Rechtsleben im  Staate keine Rede. W ir  
können allerdings hier nicht beurtheilen oder uns in  eine 
Beurtheilung einlassen, in  wie weit die Anklage, welche 
gegen H errn  D r .  B le iw e is  gerichtet is t, im  Gesetze begrün
det erscheint; allein wohl kann ich nicht um h in , ebenfalls 
mein Erstaunen darüber auszudrücken, daß man in  dieser 
Handlung das Vergehen, dessen die §§. 309 und 310 
S t .  G . B .  erwähnen, finden zu können glaubt. Ich  glaube 
dieß insbesonders and dem Grunde nicht, weil im  direkten 
Widersprüche m it dieser Ansicht der A rtikel 3 jener bekann
ten M in is te r ia l-Verordnung vom 27. November 1859 ent
gegen steht. Diese M in is te ria l - V ero rdnung, wodurch in  
den ersten beiden Artikeln der Presse in  materieller B e 
ziehung einige Zugeständnisse gemacht wurden, hat in  ihren 
beiden letzten Artikeln die Presse mundtodt gemacht. S e it 
dem Erscheinen jener M in is te ria l - Verfügung haben alle 
Besprechungen der innern Angelegenheiten in  den öffentli
chen B lä tte rn  ein Ende genommen. Erst seit dem das be
kannte Cirkulare S r .  Excellenz des Herrn S taatsm inisters 
erslossen is t, seitdem man glaubte, daß diese M in is te ria l- 
Verfügnng vom 27. November 1859 gänzlich ad acta ge
legt feilt werde, daß man niemals darauf verfallen werde, 
auf G rund der dortigen Verfügungen die Presse zu maßre
geln , erst seit dem hat sich wieder ein regeres Leben in  der 
Presse entwickelt. S o  hemmend nun auch diese M in is te 
r ia l - Verordnung fü r die Bewegung der Presse wa r ,  so 
zeigt sie doch im  vorliegenden Falle nach ihrem Artikel 3, 
daß die Angelegenheit, welche hier anhängig gemacht wurde, 
unmöglich nach dem allgemeinen Strafgesetze zn behandeln 
sei, daß darin höchstens die einfache Uebertretung der Preß- 
ordnung, welche der Artikel 3 dieser M in is te ria l - V e rfü 
gung n o rm ir t,  zu finden sei. Um zu beurtheilen, ob das 
h. Hans dem H errn D r .  B le iw e is  die Vortheile des I m 
munitäts-Gesetzes zukommen lassen w o lle , glaube ich, dürfte 
es nicht überflüssig sein, diesen Artikel 3 der M ünste ria l- 
Verordnnng in 's  Auge zu fassen, welchen ich m ir daher vor
zulesen erlaube. D e r A rtike l 3 lautet: „W erden durch 
eine Druckschrift solche Nachrichten oder Schriftstücke, wenn



gleich m it Beziehung auf ein bloßes Gerücht verlautbaret, 
welche nur in Folge einer Verletzung der Dienstpflicht ei
nes öffentlich Angestellten, ober in  Folge einer schon nach 
dem allgemeinen Strafgesetze strafbaren Handlung m itge
the ilt werden konnten, so ist diese V e rla u tb a ru n g , wenn 
nicht der erste M itth e ile r  selbst namhaft gemacht w ird  und zur 
V erantw ortung gezogen werden kann, an den übrigen, fü r 
den In h a lt  einer Druckschrift verantwortlichen Personen 
(§§. 34  bis 36 Preßordnung) nach Maßgabe der §§ 39 
und 40  derselben zu bestrafen."

A us diesen gesetzlichen Bestimmungen geht hervor, daß 
man nach dem damaligen Bestände des Strafgesetzes den 
Redacteur einer Zeitschrift fü r  eine derartige M itthe ilu ng , 
welche der beanständete Artike l en thä lt, gar nicht strafbar 
erklären konnte, daß man sich deßhalb in  die Nothwendig
keit versetzt glaubte, eine Novelle zu schaffen. Aus dieser 
Novelle geht aber auch hervor, daß der Redacteur der Z e it
schrift, der D rucker, kurz alle übrigen nach der Preßord
nung verantwortlichen Personen nur in  dem Falle fü r  der
artige Verlautbarungen verantwortlich s ind , wenn sie nicht 
denjenigen bekannt geben, von dem die erste M itthe ilu ng  
ausgegangen is t ; wenn daher derjenige, der die erste M i t 
theilung gemacht h a t, nicht zur Verantwortung gezogen 
werden kann. A u f diesen Punkt glaube ich daher beson
ders hinweisen zn müssen; cs handelt sich nicht um eine 
strafbare Handlung , welche H e rr D r .  B  l  e i  w e i  s began
gen h a t, cs handelt sich um eine H and lun g , wofür er ver

möge seiner S te llung als Redacteur, die Verantwortung 
fre iw illig  als eine Ehrensache auf sich genommen h a t, und 
in  Anerkennung dieses Umstandes, so wie auch der übrigen 
Bemerkungen, welche von Seite der beiden Herren V o r 
redner bereits vorgebracht w urden , schließe ich mich dem 
Antrage des H errn D r .  T om an  an.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W o r t?
W enn Niemand das W o rt zu nehmen begehrt, so 

schließe ich die Debatte und bringe den Antrag des D r .  
Tom an zur Abstim m ung, welcher dahin lau te t:

„D e r  h. Landtag wolle beschließen, die gerichtliche 
V erfo lgung gegen den Landtags - Abgeordneten H errn D r .  
Joh . B le iw e is  wegen des angeschuldigten Vergehens nach 
§§. 309 und 310 des Straf-Gesetzes sei bis zur Schlie
ßung der laufenden Landtagsscssion im  S inne  des Jm m u- 
uitütsgcsetzes zu sistircn."

Jene H e rren , welche m it diesem Antrage einverstanden 
s ind , bitte ich, sich zu erheben.

(D ie  ganze Versammlung erhebt sich.)
D e r Antrag ist einstimmig angenommen. Ich  schließe 

somit die S itzung. Ich  habe m ir noch bekannt zu geben, 
daß die nächste S itzung Donnerstag um 10 U hr S ta t t  
finden w ird ,  und daß als Program m  bestimmt is t, als 
erster Gegenstand der V o rtra g  bezüglich des Irrenhauses, 
als zweiter Gegenstand die Voranträge des Ausschusses 
zur Begutachtung des Gemcindcgcsetzes.

(Schluß der Sitzung 1 Ahr 4 0  M in u ten .)


